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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006  
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 18.12.2012 (GV. NRW. S. 672), hat die Universität Du-
isburg-Essen folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich und Zugangsberechtigung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung regelt den Zugang, 
den Studienverlauf und den Abschluss des Studiums für 
den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informations-
technik an der Universität Duisburg-Essen.  

(2) Die Qualifikation für das Studium im Bachelorstudien-
gang Elektrotechnik und Informationstechnik wird durch 
das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschul-
reife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife)  
oder ein durch Rechtsvorschrift oder ein von der zuständi-
gen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
erworben.  

(3) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die 
ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Stu-
diums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß 
der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) nach-
weisen.  

(4) Zugang zu dem Bachelorstudiengang Elektrotechnik 
und Informationstechnik hat nach § 49 Abs. 6 HG auch, 
wer sich in der beruflichen Bildung qualifiziert hat. Näheres 
regelt die Ordnung über den Hochschulzugang für in der 
beruflichen Bildung Qualifizierte an der Universität Duis-
burg-Essen.  

(5) Gemäß § 49 Absatz 11 HG kann von der nach Absatz 
2 vorgegebenen Qualifikation abgesehen werden, wenn 
die Bewerberin oder der Bewerber im Rahmen einer Eig-
nungsfeststellung oder Eignungsprüfung eine besondere 
studiengangbezogene fachliche Eignung und eine den An-
forderungen der Hochschule entsprechende Allgemeinbil-
dung nachweist.  

Dazu muss die Bewerberin oder der Bewerber beim Prü-
fungsausschuss einen Lebenslauf einreichen und die vo-
rausgegangenen schulischen und außerschulischen Vor-
bildungen und Qualifikationen nachweisen, soweit möglich 
mit Zeugniskopien, die die einzelnen absolvierten Fächer 
und die dabei erzielten Noten erkennen lassen.  

In der Regel erfolgt die Entscheidung über die Bewerbung 
aufgrund der eingereichten Unterlagen (Eignungs-
feststellung). In Zweifelsfällen können vor der Entschei-
dung zusätzlich ein Bewerbungsgespräch oder eine 
Eignungsprüfung mit mündlichen und/oder schriftlichen 
Testaufgaben stattfinden, in denen Motivation, fachliche 
Eignung und ausreichende Allgemeinbildung überprüft 
werden.  

(6) Für die Durchführung von Eignungsprüfungen be-
nennt der Prüfungsausschuss jeweils für drei Jahre eine 
aus zwei Mitgliedern bestehende Prüfungskommission. 
Mindestens ein Mitglied ist aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer zu benennen.  

(7) Über eine Eignungsfeststellung oder Eignungsprü-
fung mit positivem Ergebnis wird eine Bescheinigung aus-
gestellt. Über eine Eignungsfeststellung oder Eignungsprü-
fung mit negativem Ergebnis wird vom Prüfungsausschuss 
ein Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung erteilt. 

(8) Zur Vorbereitung auf das Studium dient das Vorprak-
tikum im Umfang von 8 Wochen. Näheres regelt § 12 Ab-
satz 1.  

(9) Der Zugang ist zu verweigern, wenn die Studienbe-
werberin oder der Studienbewerber in einem weitgehend 
ähnlichen oder vergleichbaren Studiengang an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach 
der jeweiligen Prüfungsordnung erforderliche Prüfung (z.B. 
Bachelorprüfung, Diplomprüfung, Diplom-Vorprüfung oder 
eine andere Zwischenprüfung) endgültig nicht bestanden 
hat.  

 
§ 2 

Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Der Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik ist ein grundständiger wissenschaftlicher 
Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden 
akademischen Abschluss führt.  

(2) Er hat zum Ziel, unter Berücksichtigung der Verände-
rungen und Anforderungen der Berufswelt wissenschaftli-
che Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezo-
gene Qualifikationen auf dem Gebiet der Elektrotechnik 
und Informationstechnik zu vermitteln. Neben mathemati-
schen, physikalischen, elektro- und informationstechni-
schen Grundlagen werden Grundlagen und Methoden aus 
den Anwendungsgebieten Automatisierungstechnik,  
elektrische Energietechnik, Mikro- und Optoelektronik, 
Nachrichtentechnik und technische Informatik vermittelt. 
Der Studiengang ist bewusst breit angelegt, ohne Speziali-
sierung in bestimmte Vertiefungsrichtungen.  

(3) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 
der erfolgreich abgeschlossenen Bachelorarbeit weist die 
oder der Studierende nach, dass sie oder er die für den 
Übergang in die Berufspraxis oder in einen Master-studien-
gang erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, 
die dazu dienen, wissenschaftliche Methoden auf dem Ge-
biet der Elektrotechnik und Informationstechnik im Zusam-
menhang zu überblicken und in unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern zur Analyse und Lösung anspruchsvoller Prob-
leme anzuwenden.  

(4) Die Voraussetzungen für den Zugang zu einem Mas-
terstudiengang werden in der spezifischen Master-prü-
fungsordnung geregelt.  

 
§ 3 

Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung für den 
Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstech-
nik verleiht die Fakultät für Ingenieurwissenschaften der 
Universität Duisburg-Essen den Bachelorgrad „Bachelor of 
Science“, abgekürzt „B.Sc.“. 

 
§ 4 

Aufnahmerhythmus 

(1) Das Studium im ersten Fachsemester kann nur zum 
Wintersemester aufgenommen werden. 

(2) Die Aufnahme des Studiums in einem höheren Fach-
semester ist sowohl zum Winter- als auch zum Sommerse-
mester möglich.  
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§ 5 1 
Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

(1)   Die Regelstudienzeit im Bachelorstudiengang Elekt- 
rotechnik und Informationstechnik einschließlich der Zeit 
für die Anfertigung der Bachelorarbeit und für das vollstän-
dige Ablegen der Prüfungs- und Studienleistungen beträgt 
3 Studienjahre, d.h. 6 Semester (Vollzeitstudiengang), im 
entsprechenden Teilzeitstudiengang 9 Semester. 

(1a) Die Studierenden können am Studienmodell flexING 
teilnehmen. Die individuelle Regelstudienzeit kann bei Vor-
liegen einer qualifizierten Teilnahme am Studienmodell fle-
xING im Vollzeitstudiengang auf 7 oder 8 Semester verlän-
gert werden. Die generelle Regelstudienzeit bleibt hiervon 
unberührt. Prüfungs- und Studienleistungen, die im Rah-
men der Module des flexING-Studienmodells erbracht wer-
den, bleiben für die Bachelorprüfung unberücksichtigt, so-
fern sie nicht zugleich im nicht-technischen Wahlpflichtbe-
reich erbracht worden sind. Näheres regelt die Ordnung für 
das Studienmodell flexING.  

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-
baut. Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch 
und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehr-/Lerneinhei-
ten. Module sind inhaltlich in sich abgeschlossen und ver-
mitteln eine eigenständige, präzise umschriebene Teilqua-
lifikation in Bezug auf die Gesamtziele des Studiengangs.   

(3) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul 
in der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines 
durchschnittlichen Studierenden (Workload) wird mit einer 
bestimmten Anzahl von Credits ausgedrückt. In den Cre-
dits (ECTS-Credits, siehe § 11) sind Präsenzzeiten, Vor- 
und Nachbereitungszeiten und die erforderlichen Zeiten für 
Prüfungs- und Studienleistungen enthalten. Die Credits 
drücken keine qualitative Bewertung der Module (d.h. keine 
Benotung) aus.  

(4) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das Stu-
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.  

 
§ 6 

Mentoring 

(1) Den Studierenden wird empfohlen, während des Stu-
diums am Mentoring-Programm der Fakultät teilzunehmen.  

(2) Ziel der Teilnahme am Mentoring-Programm ist der 
Erwerb und Ausbau von Fähigkeiten zur Selbstorganisa-
tion in einem komplexen Umfeld. Das Programm versetzt 
die Studierenden in die Lage, Organisationsabläufe selbst-
ständig zu planen und durchzuführen, eigene Kompeten-
zen aktiv einzubringen und Ideen für die persönliche Studi-
engestaltung zu entwickeln. Darüber hinaus soll das Men-
toring-Programm den Studierenden den Einstieg in den Ba-
chelorstudiengang sowie in die Studienumgebung an der 
Universität Duisburg-Essen sowie den Zugang zu Stipen-
dien-Programmen erleichtern.  

(3) Das Mentoring erfolgt nach Maßgabe der von der Fa-
kultät für Ingenieurwissenschaften beschlossenen Re-
geln.  

(4) Studierende, die nach Ende des ersten Studienjahrs 
weniger als 40 Credits erreicht haben, bzw. weniger als 25 
Credits im Teilzeitstudiengang, müssen an einem zusätzli-
chen beratenden Mentoringgespräch teilnehmen. Näheres 
regelt der Prüfungsausschuss.  

§ 7 2 
Studienplan und Modulhandbuch 

(1) Der Prüfungsordnung ist als Anlage ein Studienplan 
(§ 58 Abs.3 HG) beigefügt, der im Einzelnen als verbind- 
liche Vorgaben ausweist:  

a) die Module und die diesen zugeordneten Lehr-/ Lern-
formen und Prüfungs- bzw. Studienleistungen,  

b) die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der 
Module,  

c) die Präsenzzeit (lehr- /lernformenbezogen) in SWS,  

d) die Credits,  

e) die Pflichtveranstaltungen sowie Verweise auf die 
Wahlpflichtfachlisten und deren Auswahlregeln.  

(2) Der Studienplan gilt für die Studierenden als Empfeh-
lung für einen sachgerechten Aufbau des Studiums inner-
halb der Regelstudienzeit. 

Studierenden, die qualifiziert am Studienmodell  
flexING teilnehmen möchten, kann eine abweichende 
Empfehlung zur Absolvierung des Studiums innerhalb der 
individuellen Regelstudienzeit gegeben werden.   

(3) Der Studienplan wird durch ein Modulhandbuch er-
gänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die im Stu-
dienplan als erforderlich ausgewiesenen Angaben enthal-
ten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch detaillierte 
Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden 
Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen, der Ver-
mittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Credits wie in 
SWS) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und Wahlpflichtan-
teile. Das Modulhandbuch ist bei Bedarf und unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des Studienplans an diesen an-
zupassen.  

 
§ 8 

Lehr-/Lernformen 

(1) Im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik gibt es folgende Lehrveranstaltungsarten bzw. 
Lehr-/Lernformen:  

Vorlesung, Übung, Praktikum, Seminar, Projekt, selbst-
ständige Abschlussarbeit mit abschließendem Kolloquium. 
Darüber hinaus können bei den nichttechnischen Wahl-
pflichtfächern weitere Lehrformen vorkommen.  

(2) Bei Praktika besteht Anwesenheitspflicht. Bei Semi-
naren und bei nichttechnischen Wahlpflichtfächern, in de-
nen zum Erwerb der Lernziele die regelmäßige aktive Be-
teiligung der Studierenden erforderlich ist, kann in der ent-
sprechenden Modulbeschreibung im Modulhandbuch eine 
Anwesenheitspflicht festgelegt werden. Bei Projekt und Ab-
schlussarbeit sind regelmäßige Besprechungstermine mit 
der Betreuerin oder dem Betreuer und gegebenenfalls mit 
dem Projektteam abzusprechen und einzuhalten.  

(3) Einzelne Lehrveranstaltungen werden in englischer 
Sprache angeboten. Entsprechende Sprachkenntnisse 
werden erwartet.  
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§ 9 
Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudiengang 

Der Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudiengang ist 
nur bei der Rückmeldung während der allgemeinen Rück-
meldefristen möglich. Die Einstufung in das entsprechende 
Fachsemester erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Ein 
Wechsel ist nicht mehrmals zulässig.  

 
§ 10 

Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehr- 
veranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und For-
schung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich 
ist. 

Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder 
Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich 
und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber 
die Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder des Leh-
renden der Prüfungsausschuss den Zugang. Dabei sind 
die Bewerberinnen und Bewerber, die sich innerhalb einer 
zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, in folgen-
der Reihenfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informati-
onstechnik eingeschrieben und nach dem Studienplan 
und ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrver-
anstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informati-
onstechnik eingeschrieben, aber nach dem Studien-
plan und ihrem Studienverlauf auf den Besuch der 
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht angewie-
sen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt die 
Auswahl nach dem Prioritätsprinzip durch die Fakultät. 

(2) Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften kann für 
Studierende anderer Studiengänge das Recht zum Besuch 
von Lehrveranstaltungen generell beschränken, wenn 
ohne diese Beschränkung eine ordnungsgemäße Ausbil-
dung der für einen Studiengang eingeschriebenen Studie-
renden nicht gewährleistet werden kann. Die Regelung gilt 
auch für Zweithörerinnen und Zweithörer im Sinne des § 52 
HG. 

(3) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß 
§ 25 dieser Ordnung können auf Antrag Ausnahmen zuge-
lassen werden. 

 
§ 11 

Studienumfang nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das Euro- 
pean Credit Transfer System (ECTS) angewendet.  

(2) Im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik müssen 180 Credits erworben werden; auf je-
des Studienjahr entfallen dabei gemäß Regelstudienplan 
beim Vollzeitstudiengang 60 Credits, beim Teilzeitstudien-
gang durchschnittlich 40 Credits.  

(3) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

a) Auf die Bachelorarbeit und das zugehörige Kolloquium 
entfallen 15 Credits.  

b) Auf das Fachpraktikum nach § 12 entfallen 9 Credits.  

c) Auf die weiteren Module entfallen 156 Credits. Darin 
enthalten sind 19 Credits für Schlüsselqualifikationen, 
allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums und 
Studium Liberale.  

(4) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird im 
Bereich Prüfungswesen ein ECTS-Credit-Konto zur Doku-
mentation der erbrachten Leistungen eingerichtet und ge-
führt. 

(5) Für ein bestandenes Modul werden die erworbenen 
Credits diesem Konto gutgeschrieben. 

 
§ 12 

Berufspraktische Tätigkeiten 
(Industrie-Praktikum) 

(1) Zur Vorbereitung auf das Studium ist eine berufsprak-
tische Tätigkeit (Vorpraktikum) im Umfang von 8 Wochen 
in der Regel vor dem Studium zu absolvieren. Ist diese Vor-
leistung nicht erfüllt, so kann sie ausnahmsweise während 
des Studiums nachgeholt werden. Sie ist spätestens bei 
der Anmeldung zur Bachelorarbeit nachzuweisen und 
ergibt keine ECTS-Credits. Näheres regelt die Praktikums-
Ordnung.  

(2) Während des Studiums ist eine betreute berufsprakti-
sche Tätigkeit (Fachpraktikum) im Umfang von mindestens 
7 Wochen zu absolvieren. Sie ergibt 9 ECTS-Credits. Nä-
heres regelt die Praktikums-Ordnung.  

 
§ 13 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die sich aus dieser Prüfungsordnung ergebenden 
prüfungsbezogenen Aufgaben bildet die Fakultät für Inge-
nieurwissenschaften einen Prüfungsausschuss.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, einer oder einem stellvertretenden Vorsit-
zenden und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsit-
zende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und zwei 
weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden 
auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat ge-
wählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses Vertreterinnen oder Vertreter gewählt.  

Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sowie aus der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt 
drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein 
Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess-
rechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Best-
immungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-
gen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen.  
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(5) Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fa-
kultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten.  

(6) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne.  

(7) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden übertragen oder im Umlaufverfahren durch-
führen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprü-
che und für den Bericht an den Fakultätsrat.  

Die oder der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Ange-
legenheiten allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder der 
Vorsitzende unterrichtet den Prüfungsausschuss spätes-
tens in dessen nächster Sitzung über die Entscheidung. 

(8) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen wer-
den, wenn es von mindestens einem Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften verlangt wird. 

(9) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin  
oder dem Stellvertreter mindestens ein weiteres Mitglied 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer sowie mindestens ein weiteres stimmberechtigtes 
Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Die Stellvertreterin-
nen bzw. Stellvertreter der Mitglieder können mit beraten-
der Stimme an den Sitzungen teilnehmen. Die studenti-
schen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der 
Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nicht 
mit. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(11) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen (Ver-
pflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet.  

(12) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung ihrer 
oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswesen un-
terstützt. 

 
§ 14 

Anrechnung von Leistungen, Einstufung in höhere 
Fachsemester 

(1) Leistungen in gleichen akkreditierten Studiengängen 
an anderen wissenschaftlichen Hochschulen in der Bun-
desrepublik Deutschland oder in äquivalenten Studiengän-
gen an in- oder ausländischen wissenschaftlichen Hoch-
schulen mit ECTS-Bewertung werden ohne Gleichwertig-
keitsprüfung angerechnet.  

(2) Leistungen in anderen Studiengängen der Universität 
Duisburg-Essen oder an anderen Hochschulen in der Bun-
desrepublik Deutschland werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt wird. Dies gilt auf Antrag auch 

für Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Hochschulrahmengesetzes. Dem Antrag sind 
angemessene Informationen über die entsprechenden er-
worbenen Qualifikationen beizufügen.  

Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn zwischen den anre-
chenbaren Lernzielen und Kompetenzen zu denjenigen 
des Studiums des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik 
und Informationstechnik an der Universität Duisburg-Essen 
kein wesentlicher Unterschied besteht.  

Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine in-
haltliche Gesamtbetrachtung und eine Gesamtbewertung 
vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten 
und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften zu beachten. Innerhalb der Vertragsstaaten der 
Lissabon-Konvention gilt die Beweislastumkehr, d.h. die 
anrechnende Stelle (Prüfungsausschuss) muss gegebe-
nenfalls begründen, warum keine Gleichwertigkeit vorliegt.  

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungs-
leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien und Ver-
bundstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zu-
sammenarbeit mit anderen Ländern und dem Bund entwi-
ckelten Fernstudieneinheiten und Verbundstudieneinhei-
ten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Absatz 2 gilt 
auch für Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die an an-
deren staatlichen oder staatlich anerkannten Bildungsein-
richtungen erbracht worden sind.  

(4) Berufstätigkeiten können bei Gleichwertigkeit als be-
rufspraktische Tätigkeit gemäß § 12 angerechnet werden. 

(5) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifi-
kationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen ange-
rechnet werden. 

(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die 
auf Grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 11 
HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fach-
semester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Prü-
fungs- bzw. Studienleistungen angerechnet. Die Feststel-
lungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für 
den Prüfungsausschuss bindend. 

(7) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 
6 ist der Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss er-
lässt Regelungen für die Anrechnung der Leistungen aus 
bestehenden Studiengängen der Universität Duisburg-Es-
sen. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit können 
die zuständigen Fachvertreterinnen oder Fachvertreter ge-
hört werden. 

(8) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind, 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 
übernehmen und erforderlichenfalls die entsprechenden 
Credits gemäß § 5 zu vergeben. Die übernommenen Noten 
sind in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamt-
note einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Diese Be-
wertung wird nicht in die Berechnung der Modulnote und 
der Gesamtnote einbezogen. Die Anrechnung wird im 
Zeugnis mit Fußnote gekennzeichnet. 

(9) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 
3 und 6 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. An-
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gerechnet werden alle Prüfungsleistungen, sofern mindes-
tens eine Prüfungsleistung (i.d.R. die Bachelorarbeit) an 
der Universität Duisburg-Essen zu erbringen ist. Die An-
rechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die in 
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt 
von Amts wegen. Die Studierenden haben den Antrag und 
die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen dem Be-
reich Prüfungswesen vorzulegen, der diese an den zustän-
digen Prüfungsausschuss weiterleitet. 

 
§ 15 

Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Privatdo-
zentinnen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben bestellt werden, die mindestens die entspre-
chende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung ab-
gelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich  
die Prüfung bezieht, eine selbstständige Lehrtätigkeit aus-
geübt haben. Zur Beisitzenden oder zum Beisitzer darf nur 
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Ba-
chelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
hat. Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Beisit-
zende muss Mitglied oder Angehörige oder Angehöriger 
der Universität Duisburg-Essen sein.   

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, Prü-
fer und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestellung 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden übertragen. Die 
Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den Prü-
ferinnen und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferinnen  
oder Prüfern werden in der Regel Lehrende gemäß Absatz 
1 Satz 1 bestellt, die zuletzt im entsprechenden Prüfungs-
gebiet gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden 
und informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

(4) Die Studierenden können für die Bachelorarbeit je-
weils die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin 
oder Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge 
begründen jedoch keinen Anspruch. 

 

 

II. Bachelorprüfung 

 
§ 16 

Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in 
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet 
oder die Prüfung ablegt, im Bachelorstudiengang Elektro-
technik und Informationstechnik an der Universität Duis-
burg-Essen immatrikuliert und 

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Urlaubs- oder Praxissemesters sind, für das beurlaubt 
worden ist, 

b) sich gemäß § 18 Abs. 4 ordnungsgemäß angemeldet 
hat.  

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu ver-
weigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende bereits eine Prüfung in dem-
selben oder einem vergleichbaren Bachelorstudien- 
gang endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits in einem Prü-
fungsverfahren in demselben oder einem vergleichba-
ren Bachelorstudiengang befindet.  

(3) Diese Regelung gilt für alle Prüfungsleistungen (Mo-
dul- und Modulteilprüfungen).  

 
§ 17 

Struktur der Prüfung einschließlich der Form der  
Modul- und Modulteilprüfungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Prüfungsleistungen 
(Modul- und Modulteilprüfungen nach § 17 Abs. 2 bis 8 und 
Bachelorarbeit nach § 22) sowie benoteten und unbenote-
ten Studienleistungen (gemäß § 21).  

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die 
Kompetenzziele des Moduls beziehen. Es können auch 
mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abge-
schlossen werden. Modulprüfungen können sich auch ku-
mulativ aus Modulteilprüfungen zusammensetzen. We-
sentlich ist, dass mit dem Bestehen der Prüfung bzw. der 
Teilprüfungen inhaltlich das Erreichen der modulspezifi-
schen Lernziele nachgewiesen wird. Der Prüfungsumfang 
ist dafür jeweils auf das notwendige Maß zu beschränken. 

(3) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden studien-
begleitend erbracht. Nach erfolgreichem Abschluss wer-
den für jede Modulteilprüfung und Modulprüfung Credits 
gemäß Regelstudienplan (Anlage 1) bzw. gemäß den ent-
sprechenden Wahlpflichtkatalogen vergeben. 

(4) Die Modul- und Modulteilprüfungen dienen dem zeit-
nahen Nachweis des erfolgreichen Besuchs der entspre-
chenden Lehrveranstaltungen und des Erwerbs der dort 
vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten.  

Im Rahmen dieser Prüfungen soll die oder der Studierende 
zeigen, dass sie oder er die im Modul vermittelten Inhalte 
und Methoden im Wesentlichen beherrscht und die erwor-
benen Kompetenzen anwenden kann.  

(5) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden benotet. 
Die Einzelnoten gehen gemäß § 28 in die Modulnoten und 
gemäß § 29 in die Gesamtnote ein.  

(6) Die Modul- und Modulteilprüfungen können 

a) als mündliche Prüfung oder  

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausur- 
arbeit oder  

c) als Kombination der Prüfungsformen a) und b) er-
bracht werden.  

(7) Die Studierenden sind zu Beginn der Lehrveranstal-
tung von der oder dem Lehrenden über die Form und den 
zeitlichen Umfang der Modul- oder der Modulteilprüfung in 
Kenntnis zu setzen. 
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(8) Ein Modul gilt erst dann als bestanden, wenn alle dem 
Modul zugeordneten Prüfungs- und Studienleistungen er-
folgreich absolviert sind. 

§ 18 
Fristen zur Anmeldung und Abmeldung  

für Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Eine Modul- oder Modulteilprüfung gemäß §§ 19 und 
20 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach dem 
Ende der jeweiligen Lehrveranstaltungen angeboten. Die 
Termine werden vom Bereich Prüfungswesen gemäß Vor-
gabe der Fakultät rechtzeitig vor Beginn der Anmeldefris-
ten bekanntgegeben.  

Bei Prüfungen gemäß § 19 (mündliche Prüfung) kann die 
Anmeldefrist bei einem gemeinsamen Antrag von der oder 
dem Prüfenden und Studierenden durch den Prüfungsaus-
schuss verkürzt werden. 

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über 
die Prüfungstermine und Prüfungsorte und etwaige Ände-
rungen zu informieren, ebenso über den Erfolg seiner An-
meldung nach Absatz 4 bzw. Abmeldung nach Absatz 6.  

(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Beginn und 
das Ende der Anmeldefrist für die Modul- und Modulteilprü-
fungen und gibt diese mindestens 6 Wochen vor Fristbe-
ginn dem Bereich Prüfungswesen bekannt. Der Bereich 
Prüfungswesen gibt diese Termine mindestens 1 Woche 
vor Fristbeginn den Studierenden bekannt. Die Dauer des 
Anmeldezeitraums ist nicht kürzer als 2 Wochen. 

(4) Zu allen Modul- und Modulteilprüfungen muss sich 
die oder der Studierende innerhalb des Anmeldezeitraums 
in der vom Prüfungsausschuss verbindlich festgelegten 
Frist im Bereich Prüfungswesen anmelden (Ausschluss-
frist). Im Fall von Studienleistungen nach § 21 muss eine 
Anmeldung nach den Vorgaben der oder des Lehrenden 
erfolgen, in der Regel bei der für die Lehrveranstaltung zu-
ständigen Organisationseinheit, z.B. dem Lehrstuhl oder 
Institut.  

(5) Weiterhin gelten für Modul- und Modulteilprüfungen 
folgende Fristen:  

a) Die Anmeldung zum ersten Prüfungsversuch einer Mo-
dul- oder Modulteilprüfung muss spätestens im dritten 
Semester nach dem Semester erfolgen, in dem die 
Lehrveranstaltung nach dem Regelstudienplan vorge-
sehen ist. 

b) Die Anmeldung zum ersten Wiederholungsversuch ei-
ner Modul- oder Modulteilprüfung muss nach einem 
Nichtbestehen spätestens zu dem zwei Semester spä-
ter liegenden Prüfungstermin erfolgen. 

c) Die Anmeldung zum zweiten Wiederholungsversuch ei-
ner Modul- oder Modulteilprüfung muss nach einem 
Nichtbestehen des ersten Wiederholungsversuchs zu 
dem ein Semester später liegenden Prüfungstermin er-
folgen. 

Bei der Berechnung der Fristen werden die Inanspruch-
nahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen, die Fristen 
der Elternzeit, die Ausfallzeiten durch die Pflege von Per-
sonen im Sinne von § 48 Abs. 5 Satz 5 sowie bis zu 2 Se-
mester für die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder ge-
wählter Vertreter in Organen der Universität, der Studieren-
denschaft, der Fachschaften der Studierendenschaft oder 
des Studentenwerks nicht mit einbezogen. 

Wer eine dieser Fristen überschreitet, verliert den Prü-
fungsanspruch, es sei denn, dass sie bzw. er das Ver-
säumnis nicht zu vertreten hat. 

(6) Eine Abmeldung von einer Modul- oder Modulteilprü-
fung oder von einer Studienleistung kann von der oder dem 
Studierenden nur innerhalb einer Frist erfolgen, die eine 
Woche vor dem Prüfungstermin endet.  

(7) Die besonderen Belange behinderter Studierender 
zur Wahrnehmung ihrer Chancengleichheit sind zu berück-
sichtigen. 

Macht die oder der Studierende durch die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger Behinderung nicht in 
der Lage ist, an einer Prüfung in der vorgesehenen Form 
oder in dem vorgesehenen Umfang teilzunehmen, gestat-
tet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
oder dem Studierenden auf Antrag, gleichwertige Leistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

 
§ 19  

Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt wer-
den, ob sie oder er die erforderlichen Kompetenzen erwor-
ben und die Lernziele erreicht hat. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor min-
destens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart 
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung  
oder Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der 
Note nach dem Bewertungsschema in § 27 ist die Beisitze-
rin oder der Beisitzer zu hören. Handelt es sich um den 
letztmöglichen Wiederholungsversuch einer Prüfung, so 
sind zwei Prüferinnen oder Prüfer erforderlich.  

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung 
dürfen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft 
werden.  

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 30 Minuten 
und höchstens 60 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. 
In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen abge-
wichen werden.  

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis ei-
ner mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten. Die Note ist der oder dem Studierenden im Anschluss 
an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Das Protokoll 
und die Note über die mündliche Prüfung sind dem Bereich 
Prüfungswesen unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
von einer Woche nach dem Termin der Prüfung schriftlich 
zu übermitteln. 

(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer  zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der vor-
handenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhö-
rer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
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Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 

§ 20 
Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem 
Prüfungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorgege-
benen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung fin-
den kann.  

In geeigneten Fällen ist das Antwort-Wahl-Verfahren (Mul-
tiple-Choice) zulässig. In diesem Fall werden die Klausur-
aufgaben von zwei Prüferinnen oder Prüfern ausgearbeitet. 
Die Prüferinnen und Prüfer und die Bewertungsgrundsätze 
sind auf den Klausuraufgaben auszuweisen. Das Verhält-
nis der zu erzielenden Punkte in den einzelnen Fragen zur 
erreichbaren Gesamtpunktzahl muss dem jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe entsprechen. 

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prü-
fung durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Studierenden sind auf die Prüfungsform 
hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich mit den 
Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssystem vertraut 
zu machen. 

(3) Klausurarbeiten haben im Fall von Modulteilprüfun-
gen einen zeitlichen Umfang von 60 Minuten bis 120 Minu-
ten. Im Fall von Modulprüfungen kann die zeitliche Dauer 
bis zu 240 Minuten betragen.  

(4) Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 
Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen 
ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern im 
Sinne des § 15 zu bewerten.  

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungs-
schema in § 27 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 27 
Absatz 2.  

Die Kriterien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen.  

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von 6 Wochen abzuschließen. Hiervon kann nur aus zwin-
genden Gründen abgewichen werden, die aktenkundig zu 
machen sind und dem Prüfungsausschuss mitzuteilen 
sind. Die Bewertung einer Klausur ist dem Bereich Prü-
fungswesen unmittelbar nach Abschluss des Bewertungs-
verfahrens schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. 

 
§ 21 3 

Benotete und unbenotete Studienleistungen 

(1) Unbenotete und benotete Studienleistungen unter-
scheiden sich von Modul- und Modulteilprüfungen dadurch, 
dass folgende Regelungen nicht gelten:  

- die Begrenzung der Anzahl der Wiederholungsversuche 
nach § 23 (2),  

- die Fristen nach § 18 (5),  

- die Anmeldung gemäß § 18 Absatz 4 Satz 1,  

- die Einschränkung der Prüfungsform nach § 17 (6).  

Für Studienleistungen gilt jedoch:  

- Nur im Fall der erfolgreichen Teilnahme erfolgt eine Mit-
teilung der Leistungsbewertung von der oder dem Leh-
renden an den Bereich Prüfungswesen,  

- Die Leistung wird in einigen Fällen nicht benotet, d.h. 
nur als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Näheres regeln die folgenden Absätze.  

(2) Im Rahmen eines Projekts wird eine benotete Studien-
leistung erbracht. Bei einem Projekt erhält eine Gruppe von 
Studierenden eine definierte fachliche Aufgabe. Die Lö-
sung dieser Aufgabe erfolgt im Team unter Anleitung und 
ist wie ein technisches Projekt abzuwickeln, einschließlich 
Spezifikation, Konzeption, Schnittstellenabsprachen, Ter-
minplanung, Literaturrecherchen, Dokumentation, Präsen-
tation der Ergebnisse (wahlweise in englischer Sprache). 
Es erfolgt eine Benotung der individuellen Leistungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

(3) In Praktika (einschließlich Projektpraktika) werden 
Studienleistungen erbracht, die unbenotet sind, sofern 
nicht Abs. 4 zutrifft. Ein Praktikum gilt bei erfolgreicher Teil-
nahme der oder des Studierenden als bestanden. Dies 
setzt zumindest eine ausreichende Vorbereitung vor den 
einzelnen Terminen sowie eine aktive Teilnahme an allen 
experimentellen Versuchen voraus. Die oder der Lehrende 
kann zusätzliche Teilleistungen (z.B. Protokoll, Präsenta-
tion) vorschreiben. Bei nicht ausreichender Vorbereitung 
kann die oder der Studierende von dem betreffenden Ter-
min ausgeschlossen werden. In der Regel kann nur ein ein-
ziger Termin, der wegen Ausschlusses oder wegen ande-
rer unverzüglich mitgeteilter triftiger Gründe versäumt 
wurde, während eines Semesters zu einem Ersatztermin 
nachgeholt werden.  

(4) In Praktika werden benotete Studienleistungen er-
bracht, sofern die Benotung im Regelstudienplan (siehe 
Anlage 1) oder im Wahlpflichtkatalog explizit angegeben 
ist. In diesem Fall teilt der Lehrende mit, welche Teilleistun-
gen in der Benotung berücksichtigt werden; dazu kann 
auch eine mündliche oder schriftliche Prüfung mit verkürz-
ter Dauer gehören. Ansonsten gelten alle Bestimmungen 
des Abs. 3 Satz 2 bis 6. 

(5) Im Modul ‚Procedural Programming’ wird eine unbeno-
tete Studienleistung erbracht. Für die zu erbringenden Teil-
leistungen gelten Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 und 3 entspre-
chend. 

(6) In allen nichttechnischen Wahlpflichtfächern werden 
unbenotete Studienleistungen erbracht. Die Form der Er-
bringung und die Festlegung, welche Teilleistungen in die 
Bewertung eingehen, sowie Termine für die Teilleistungen 
gibt die oder der Lehrende zu Beginn der Lehrveranstal-
tung bekannt. Auch mündliche Prüfungen oder schriftliche 
Klausurarbeiten sind möglich.  

(7) Als unbenotete Studienleistung zählt auch das be-
treute Fachpraktikum nach § 12, das gemäß Praktikums-
Ordnung beim zuständigen Praktikantenamt nachzuwei-
sen ist.  

 
§ 22 

Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der 
Regel die wissenschaftliche Ausbildung im Bachelorstudi-
engang Elektrotechnik und Informationstechnik abschließt. 
Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die oder der Studie-
rende innerhalb einer vorgegebenen Frist eine begrenzte 
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Aufgabenstellung aus ihrem oder seinem Fachgebiet 
selbstständig und unter Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden lösen und darstellen kann.  

(2) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer 
das Bachelormodul „Projekt“ sowie das Vorpraktikum ge-
mäß § 12 (1) in vollem Umfang nachweist und mindestens 
135 Credits erreicht hat, wobei die Credits aller bestande-
nen Prüfungs- und Studienleistungen berücksichtigt wer-
den, jedoch ohne das Fachpraktikum. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich im 
Bereich Prüfungswesen zur Bachelorarbeit an. Die Aus-
gabe der Aufgabenstellung erfolgt durch die Betreuerin  
oder den Betreuer (siehe Abs. 4). Das Datum der Ausgabe 
ist aktenkundig zu machen.  

(4) Aufgabenstellung und Betreuung der Bachelorarbeit 
erfolgen von einer Hochschullehrerin oder einem Hoch-
schullehrer, einer Hochschuldozentin oder einem Hoch-
schuldozenten oder einer Privatdozentin oder einem  
Privatdozenten der Abteilung Elektrotechnik und Informati-
onstechnik der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, die  
oder der im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik Lehrveranstaltungen durchführt. Über Aus-
nahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.  

Für das Thema der Bachelorarbeit hat die Studierende  
oder der Studierende ein Vorschlagsrecht.  

Soll die Bachelorarbeit an einer anderen Fakultät der Uni-
versität Duisburg-Essen oder an einer Einrichtung außer-
halb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu 
auf Antrag der Betreuerin oder des Betreuers der Zustim-
mung des Prüfungsausschusses.  

Auf Antrag der oder des Studierenden sorgt die oder  
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass  
die oder der Studierende rechtzeitig ein Thema für eine Ba-
chelorarbeit erhält. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 
maximal 13 Wochen, gerechnet ab dem Datum der Aus-
gabe der Aufgabenstellung. Im Einzelfall kann der Prü-
fungsausschuss die Bearbeitungszeit demgegenüber auf 
begründeten schriftlichen Antrag der oder des Studieren-
den um bis zu vier Wochen verlängern. Ein solcher Antrag 
muss mit einer von der Betreuerin oder dem Betreuer un-
terschriebenen Befürwortung versehen spätestens eine 
Woche vor dem Abgabetermin für die Bachelorarbeit bei 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
gegangen sein.  

Ist die oder der Studierende aufgrund von Krankheit außer 
Stande, die Bachelorarbeit fristgerecht abzuliefern, und 
wird die Prüfungsunfähigkeit unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von drei Werktagen, durch Vorlage eines ent-
sprechenden ärztlichen Attests beim Bereich Prüfungswe-
sen nachgewiesen, verlängert sich die Abgabefrist um die 
Dauer der nachgewiesenen Prüfungsunfähigkeit. 

(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang 
der Bachelorarbeit müssen so beschaffen sein, dass sie 
mit einem Zeitaufwand von 360 Arbeitsstunden abge-
schlossen werden kann.  

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Bachelorarbeit kann in begründeten Fällen in 
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, 
die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen 
Leistung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-
bar ist.  

(8) Die Bachelorarbeit ist nach Absprache mit der Betreu-
erin oder dem Betreuer entweder in deutscher oder in eng-
lischer Sprache abzufassen und fristgemäß im Bereich 
Prüfungswesen in dreifacher Ausfertigung in gedruckter 
und gebundener Form im DIN A4-Format sowie zusätzlich 
in geeigneter elektronischer Form einzureichen.  

(9) Die Bachelorarbeit soll in der Regel ca. 30 bis 60 Sei-
ten umfassen. Notwendige Details können gegebenenfalls 
zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst werden. 

(10) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich an Eides statt zu versichern, dass 
sie ihre oder er seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit 
ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil 
an der Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zi-
tate kenntlich gemacht hat.  

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswe-
sen aktenkundig zu machen. Ist die Bachelorarbeit nicht 
fristgemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet.  

(12) Bestandteil der Bachelorarbeit ist auch ein Kollo-
quium, bei dem eine öffentliche Präsentation der Arbeit in 
Form eines Vortrags in deutscher oder englischer Sprache 
mit anschließender Diskussion erfolgt. Zeitpunkt, Zeitdauer 
und Sprache (deutsch oder englisch) des Vortrags werden 
von der Betreuerin oder dem Betreuer festgelegt, in Ab-
sprache mit der oder dem Studierenden und unter Berück-
sichtigung ihrer oder seiner Möglichkeiten. Der Zeitpunkt 
soll mindestens eine Woche und höchstens vier Wochen 
nach dem Abgabezeitpunkt der Bachelorarbeit liegen.  

(13) Die Bachelorarbeit ist in der Regel von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schriftlich 
zu begründen. Die Erstbewertung soll in der Regel von der 
Betreuerin oder dem Betreuer der Bachelorarbeit vorge-
nommen werden, die oder der das Thema der Bachelorar-
beit gestellt hat. Ausnahmen sind vom Prüfungsausschuss 
zu genehmigen. Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer 
wird vom Prüfungsausschuss bestellt. Der Prüfungsaus-
schuss kann die Bestellung an die erste Prüferin oder den 
ersten Prüfer übertragen, die oder der aus einer vorgege-
benen Liste von Zweitprüferinnen und Zweitprüfern aus-
wählen kann. Handelt es sich um eine fachübergreifende 
Themenstellung, müssen die Prüferinnen und Prüfer so be-
stimmt werden, dass die Beurteilung mit der erforderlichen 
Sachkunde erfolgen kann. Mindestens eine Prüferin oder 
ein Prüfer muss der Abteilung Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik der Universität Duisburg-Essen angehören.  

(14) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 27 vorzunehmen. Die Note der Bachelorarbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei 
einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur eine Bewer-
tung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird vom Prüfungs-
ausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Be-
wertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesen Fällen wird 
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die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besse-
ren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur 
dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder bes-
ser sind. 

(15) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen oder 
Prüfer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschreiten. 
Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen 
werden. Die Bewertung der Bachelorarbeit ist dem Bereich 
Prüfungswesen unmittelbar nach Abschluss des Bewer-
tungsverfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 23 

Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene Modul- oder Modulteilprüfungen sowie 
bestandene Studienleistungen und eine bestandene  
Bachelorarbeit dürfen nicht wiederholt werden. Davon un-
abhängig kann innerhalb eines Wahlpflichtbereichs eine 
bestandene Prüfung nachträglich durch eine andere be-
standene Prüfung ersetzt werden.  

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
studienbegleitende Modul- oder Modulteilprüfungen kön-
nen zweimal wiederholt werden. Innerhalb von Wahlpflicht-
bereichen kann eine nicht bestandene Modul- oder Modul-
teilprüfung vor dem ersten oder vor dem zweiten Wieder-
holungsversuch durch Wahl einer anderen Prüfung des 
Wahlpflichtbereichs ersetzt werden; diese andere Prüfung 
beginnt dann mit dem ersten Prüfungsversuch.  

(3) Besteht eine Modul- oder Modulteilprüfung beim ers-
ten Wiederholungsversuch aus einer Klausurarbeit und 
wurde diese mit einer vorläufigen Zwischennote von 4,3 
bewertet, so legt die Prüferin oder der Prüfer einen Termin 
für eine mündliche Ergänzungsprüfung in demselben Prü-
fungszeitraum fest. Für die Abnahme und Bewertung der 
mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 19 Abs. 1 bis 5 ent-
sprechend. Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung 
wird für die erste Wiederholungsprüfung die Note „ausrei-
chend“ (4,0) oder die Note „nicht ausreichend" (5,0) festge-
setzt. 

(4) Für Wiederholungen einer Modul- oder Modulteilprü-
fung sind die in § 18 Absatz 5 genannten Fristen einzuhal-
ten.  

(5) Eine letztmalige Wiederholungsprüfung ist von zwei 
Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Die Bewertung ist 
zu begründen.  

(6) Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal 
wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zwei-
ten Bachelorarbeit innerhalb der in § 22 Abs. 6 Satz 2 ge-
nannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten 
Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat. 

(7) Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen sowie bei 
Verlust des Prüfungsanspruches erhält die oder der Stu-
dierende vom Prüfungsausschuss einen Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung.  

 
§ 24  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende  

 einen bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, oder wenn sie oder er  

 nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt.  

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.  

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge-
machten Gründe müssen unverzüglich, grundsätzlich in-
nerhalb von drei Werktagen nach dem Termin der Prüfung, 
beim Bereich Prüfungswesen schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden (Samstage gelten nicht als 
Werktage).  

Im Fall einer Krankheit hat die oder der Studierende ein 
ärztliches Attest, bei erneutem Rücktritt oder Versäumnis 
wegen Krankheit ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 
Wurden die Gründe für die Prüfungsunfähigkeit anerkannt, 
wird der Prüfungsversuch nicht gewertet. Die oder der Stu-
dierende soll in diesem Fall den nächsten angebotenen 
Prüfungstermin wahrnehmen.  

(3) Wird von der oder dem Studierenden ein Kind über-
wiegend allein versorgt, so gilt eine durch ärztliches Attest 
belegte Erkrankung des Kindes entsprechend. Das Gleiche 
gilt für die Erkrankung eines pflegebedürftigen Angehöri-
gen.  

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis sei-
ner Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate fal-
len, oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der je-
weiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder 
dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht.  

Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den 
ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung oder Leistungser-
bringung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtführenden 
nach Abmahnung von der weiteren Teilnahme an der Prü-
fung oder Leistungserbringung ausgeschlossen werden. In 
diesem Fall gilt die betreffende Leistung als mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann 
der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studie-
renden von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen.  

(5) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Bewertung einer Prü-
fungsleistung verlangen, dass Entscheidungen vom Prü-
fungsausschuss überprüft werden. Belastende Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses sind von diesem der  
oder dem Studierenden schriftlich mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Stu-
dierenden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, 
dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig 
und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. 
Wer vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Ab- 
satz 4 unternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden. 
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(7) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin 
oder der Kanzler. 

Im Fall eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegen-
den Täuschungsversuches kann die Studierende oder der 
Studierende zudem exmatrikuliert werden. 

 
§ 25 

Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter Studierender 
zur Wahrung ihrer Chancengleichheit sind über § 18 Ab-
satz 6 hinaus gleichermaßen für die Erbringung von Stu-
dienleistungen zu berücksichtigen. Der Prüfungsaus-
schuss legt auf Antrag der oder des Studierenden von die-
ser Prüfungsordnung abweichende Regelungen unter Be-
rücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(2) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgeset-
zes gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit greifen, 
legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

(3) Für Studierende, die durch ärztliches Attest nachwei-
sen, dass sie den Ehemann oder die eingetragene Leben-
spartnerin oder die Ehefrau oder den eingetragenen Le-
benspartner oder pflegebedürftige Verwandte in gerader 
Linie oder Verschwägerte ersten Grades pflegen, legt der 
Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung gere-
gelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des Studie-
renden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch 
diese Pflege und unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
fest.  

(4) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versor-
gen oder eine Verpflichtung nach Abs. 3 nachweisen, kön-
nen auf Antrag vom Erfordernis des regelmäßigen Besu-
ches von Lehr-/Lerneinheiten zur Erlangung eines nach 
dieser Ordnung erforderlichen Teilnahmenachweises be-
freit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbrin-
gung einer dem Workload der Fehlzeiten entsprechende, 
angemessenen, zusätzlichen Studienleistung im Selbststu-
dium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin oder dem 
Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem 
Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entschei-
det der Prüfungsausschuss. 

 
§ 26 

Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die gesamte Prüfungsleistung für den Bachelorstudi-
engang ist bestanden, wenn alle im angehängten Studien-
plan vorgesehenen Modul- und Modulteilprüfungen und 
Studienleistungen sowie die Bachelorarbeit erfolgreich ab-
solviert und damit die für den Studiengang vorgeschriebe-
nen 180 Credits erworben worden sind. 

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

 eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Absatz 1 nicht 
erfolgreich absolviert wurde 

 und eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung gemäß 
§ 23 nicht mehr möglich ist.  

(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden,  
oder besteht gemäß § 18 Abs. 5 kein Prüfungsanspruch 
mehr, wird vom Bereich Prüfungswesen auf Antrag der  
oder des Studierenden und gegen Vorlage der entspre-
chenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheini-
gung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erfolgreich 
absolvierten Prüfungen, deren Noten und die erworbenen 
Credits ausweist und deutlich macht, dass die Bachelorprü-
fung endgültig nicht bestanden worden ist bzw. dass kein 
Prüfungsanspruch mehr besteht.  

 
§ 27 

Bewertung der Studien- und Prüfungsleistungen und  
Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen benoteten Studien- 
und Prüfungsleistungen sind von den Prüferinnen und Prü-
fern folgende Noten (Grade Points) zu verwenden. Zwi-
schenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Prü-
fungsleistungen ermöglichen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut  
(eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt)  

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht)  

3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt)  

5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt).  

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen und/  
oder Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel 
der Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Dezimalkomma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  
= sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  
= gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5   
= befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  
= ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1  
= nicht ausreichend.  

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist 
endgültig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet wurde und alle Wiederholungsmöglichkeiten 
gemäß § 23 ausgeschöpft sind.  

(4) Eine Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren 
(Multiple Choice) ist dann bestanden, wenn der Prüfling die 
absolute Bestehensgrenze (50 Prozent der maximal mög-
lichen Punktzahl) oder die relative Bestehensgrenze er-
reicht hat. Die relative Bestehensgrenze ergibt sich aus der 
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durchschnittlichen Punktzahl derjenigen Prüflinge, die erst-
mals an der Prüfung teilgenommen haben, abzüglich 10 
Prozent. Die relative Bestehensgrenze muss nur dann be-
rücksichtigt werden, wenn sie unterhalb der absoluten Be-
stehensgrenze liegt und wenn eine statistisch relevante 
Anzahl von mindestens 50 Prüfungsteilnehmern zu ihrer 
Ermittlung vorhanden ist.  

Der Bereich von der Mindestpunktzahl (Bestehensgrenze) 
bis zur Maximalpunktzahl wird in zehn gleich große Inter-
valle unterteilt, denen die zehn Noten von 4,0 bis 1,0 (ge-
mäß Abs. 1) zugeordnet werden.  

Wird die Prüfung nur zu einem Teil nach dem Antwort-
Wahl-Verfahren durchgeführt, gelten für den Teil nach dem 
Antwort-Wahl-Verfahren die vorhergehenden Ausführun-
gen entsprechend und werden bei der Festlegung der zum 
Bestehen erforderlichen Punktzahl berücksichtigt.  

 
§ 28 

Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul zu-
geordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde.  

(2) Bestehen die Studien- und Prüfungsleistungen zu ei-
nem Modul aus einer einzigen benoteten Leistung, so ist 
die dabei erzielte Note gleichzeitig die Note des Moduls.  

(3) Bestehen die Studien- und Prüfungsleistungen eines 
Moduls aus mehreren Teilleistungen (Modulteilprüfungen, 
Studienleistungen), so muss jede Teilleistung bestanden 
sein. Die Note der Modulprüfung ist dann das mit den je-
weiligen Credits gewichtete Mittel der Noten der einzelnen 
benoteten Prüfungs- und Studienleistungen (Grade 
Points). Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der 
Summe der mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, di-
vidiert durch die Gesamtzahl der benoteten Credits des 
Moduls. Bei der Bildung der Note wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Dezimalkomma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

 
§ 29 

Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit den je-
weiligen benoteten Credits gewichteten arithmetischen Mit-
tel aller Modulnoten (einschließlich Bachelorarbeit).  

Unter den „jeweiligen benoteten Credits“ ist die Summe der 
Credits aller benoteten Studien- und Prüfungsleistungen 
des betreffenden Moduls zu verstehen. Unbenotete Leis-
tungen (z B. Praktika, ohne Note angerechnete Leistun-
gen) werden somit bei der Berechnung der Durchschnitts-
note nicht berücksichtigt.  

(2) Bei der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Dezimalkomma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt 
§ 27 entsprechend.  

(3) Der Gesamtnote können zusätzlich zur Benotung 
ECTS-Grade zugeordnet werden, aber nur dann, wenn 
über 2 Studienjahre mindestens eine Absolventenzahl von 
50 erreicht ist. 

Die Studierenden erhalten folgende ECTS-Grade: 

A „Bestanden“ – die besten 10% 

B „Bestanden“ – die nächsten 25% 

C „Bestanden“ – die nächsten 30% 

D „Bestanden“ – die nächsten 25% 

E „Bestanden“ – die nächsten 10 % 

(4) Wurde die Bachelorarbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis als Gesamtnote das Prädikat „mit Auszeichnung" 
vergeben.  

 
§ 30 

Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht- 
und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern ei-
ner Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen).  

(2) Anmeldungen zu Prüfungsleistungen, die im Pflicht- 
oder Wahlpflichtbereich des entsprechenden konsekutiven 
Masterstudiengangs enthalten sind, sind im Rahmen des 
Bachelorstudiums nur möglich, wenn die folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt sind:  

- Alle Prüfungsleistungen, die regulär in den ersten vier 
Semestern (im Vollzeit-Studiengang) bzw. in den ers-
ten sieben Semestern (im Teilzeit-Studiengang) des 
Bachelorstudiums vorgesehen sind, sind bestanden;  

- Mindestens 150 Credits wurden bereits im Bachelor-
studium erworben;  

- Die Summe der Credits, die im konsekutiven Master-
studiengang im Fall des Bestehens vergeben werden, 
darf für alle derartigen während des Bachelor-studiums 
angemeldeten Prüfungsleistungen 20 nicht überschrei-
ten.  

(3) Das Ergebnis einer Zusatzprüfung wird bei der Fest-
stellung von Modulnoten und der Gesamtnote nicht berück-
sichtigt. 

 
§ 31 4 

Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Bachelorprüfung be-
standen, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher und 
englischer Sprache. Das Zeugnis enthält folgende Anga-
ben: 

 Name der Universität und Bezeichnung der  
Fakultät/en, 

 Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der  
oder des Studierenden, 

 Bezeichnung des Studiengangs und Angabe der  
Regelstudienzeit, 

 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten  
Module mit den erworbenen Credits, 

 die Bezeichnungen, die Noten und die erworbenen Cre-
dits aller einzelnen Studien- und Prüfungsleistungen 
(an Stelle der Note erfolgt bei unbenoteten Leistungen 
der Vermerk „bestanden“),  

 das Thema und die Note der Bachelorarbeit mit den er-
worbenen Credits, 
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 Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits 
und ggf. mit dem zugeordneten ECTS-Grad, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum Ab-
schluss des Bachelorstudiums benötigte Fachstudien-
dauer,  

 auf Antrag der oder des Studierenden die individuali-
sierte Regelstudienzeit nach qualifizierter Teilnahme 
am flexING-Studium,  

 auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 30, 

 das Datum des Tages, an dem die letzte Studien- oder 
Prüfungsleistung erbracht wurde, 

 die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin  
oder des Dekans der Fakultät  

 und das Siegel der Universität. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. 
Das Diploma Supplement enthält  

 persönliche Angaben wie im Zeugnis,  

 allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses,  

 Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-
tät, 

 Angaben zum Studiengang einschließlich detaillierter 
Informationen zu den erbrachten Leistungen und zum 
Bewertungssystem sowie zu den mit den jeweiligen 
Prüfungen erworbenen Credits. Das Diploma Supple-
ment trägt das gleiche Datum wie das Zeugnis.  

 Den Vermerk „Die Absolventin / der Absolvent ist nach 
den geltenden deutschen Ingenieurgesetzen berech-
tigt, die geschützte Berufsbezeichnung Ingenieurin/ In-
genieur zu führen.“.  

(3) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung 
ist ein dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
gleichwertiger Vorbildungsnachweis gemäß § 3 Nr. 4 
Qualifikationsverordnung (QVO). Studierende mit Fach-
hochschulreife erwerben somit mit Bestehen der Ba-
chelorprüfung die allgemeine Hochschulreife. 

 
§ 32 

Bachelorurkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Absol-
ventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis 
eine Bachelorurkunde ausgehändigt. Die Urkunde weist 
den verliehenen Bachelorgrad nach § 3 aus und trägt das 
Datum des Zeugnisses.  

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 
der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) Gleichzeitig mit der Bachelorurkunde in deutscher 
Sprache erhält die Absolventin oder der Absolvent eine 
entsprechende Urkunde in englischer Sprache. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 
§ 33  

Ungültigkeit der Bachelorprüfung,  
Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend be-
richtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu ei-
ner Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studie-
rende täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zu-
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind einzu-
ziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu er-
setzen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die aus-
gehändigte Urkunde einzuziehen. 

 
§ 34 

Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prüfun-
gen Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten gewährt. 
Der Antrag muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses gestellt werden. Näheres regelt 
der Prüfungsausschuss.  

 
§ 35 

Führung der Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt.  

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

 Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, 
Geburtsort 

 Studiengang 

 Studienbeginn 

 Prüfungsleistungen 

 Anmeldedaten, Abmeldedaten 

 Datum des Studienabschlusses 

 Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 
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b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform  
geführt und archiviert: 

 Bachelorarbeit 

 Zeugnis 

 Urkunde 

 Prüfungsarbeiten 

 Prüfungsprotokolle 

 Atteste, Widersprüche und Zulassungsanträge. 

(2) Die Aufbewahrungsfristen betragen: 

 für die Bachelorarbeit, die Prüfungsarbeiten und Prü-
fungsprotokolle: 5 Jahre 

 für das Zeugnis und die Urkunde: 50 Jahre. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Akten 
erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 

 
§ 36 

Geltungsbereich und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden 
Anwendung, die sich ab Wintersemester 2012/13 oder spä-
ter in den Bachelorstudiengang „Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik“ an der Universität Duisburg-Essen ein-
schreiben. 

(2) Auch für alle Studierenden, die sich vor dem Winter-
semester 2012/13 in den Bachelorstudiengang „Elektro-
technik und Informationstechnik“ eingeschrieben haben, 
gelten ab dem In-Kraft-Treten sämtliche Regelungen die-
ser Prüfungsordnung mit Ausnahme des Studienplans. Als 
Studienplan gilt für diese Studierenden weiterhin der An-
hang aus der entsprechenden Prüfungsordnung vom  
5. Oktober 2006, geändert durch die erste Änderungsord-
nung vom 23.03.2010. Einzelne Studien- oder Prüfungs-
leistungen dieses alten Studienplans können bei Wegfall 
des Angebots vom Prüfungsausschuss durch Leistungen 
aus dem neuen Studienplan ersetzt werden.  

(3) Studierende nach Absatz 2 können bis zum 31. März 
2013 beim Prüfungsausschuss unwiderruflich beantragen, 
dass sie nach dem Studienplan der vorliegenden neuen 
Prüfungsordnung studieren möchten.  

(4) Die Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2 gelten erst ab 
Sommersemester 2013.  

(5) Vor dem Wintersemester 2012/13 erbrachte benotete 
Studienleistungen in nichttechnischen Fächern werden in 
der Gesamtnote berücksichtigt.  

Vor dem Wintersemester 2012/13 erbrachte Studienleis-
tungen in nichttechnischen Fächern bleiben benotet.  

 
§ 37 

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Duis-
burg-Essen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung 
vom 5. Oktober 2006 (Verkündungsblatt Jg. 4, 2006 S. 
553), geändert durch die erste Änderungsordnung vom 
23.03.2010 (Verkündungsblatt Jg. 8, 2010  

S. 207 / Nr. 31) außer Kraft. § 36 Abs. 2 S. 2 bleibt unbe-
rührt. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften vom 19.09.2012.  

 
Duisburg und Essen, den 08. Januar 2013 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Anlage 1:  Regelstudienplan 5 
 
Der Regelstudienplan ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Spalten der Tabelle haben folgende Bedeu-
tung:  

Spalte 1  (Name): fett:  Name des Moduls oder Name des Wahlpflichtbereichs 
  nicht fett:  Name der einzelnen Lehrveranstaltung 
  (für nicht unterteilte Module ist Name des Moduls = Name der Lehrveranstaltung) 

Spalten 2-5  (V Ü P S): Semesterwochenstunden (SWS) für  
  Vorlesung (V), Übung (Ü), Praktikum (P), Sonstiges (S);  
  bei (S) nicht in SWS angegeben sind Projekt  (Pr), Bachelorarbeit (BA),  
  Industrie-Fachpraktikum (IP) 

Spalte 6  (Cr): ECTS-Credits 

Spalte 7  (P/S): P = Prüfungsleistung,  S = Studienleistung 

Spalte 8  (VZ Sem): Semester im Fall des Vollzeitstudiengangs 

Spalte 9  (TZ Sem): Semester im Fall des Teilzeitstudiengangs 
 

 SWS   VZ TZ 

Name V Ü P S Cr P/S Sem Sem 

Mathematik 1 (für Ingenieure) 4 2   8 P 1 1 

Mathematik 2 (für Ingenieure) 3 2   7 P 2 2 

Mathematik E3 3 2   6 P 3 3 

Computergestützte Ingenieurmathematik     4    

Computergestützte Ingenieurmathematik 1      1 P 4 4 

Computergestützte Ingenieurmathematik Projekt- 
praktikum 

  2    3 S 4 4 

Grundlagen der Physik (EIT) 6     8    

Einführung in die Mechanik 3 1     4 

} P 

1 1 

Physik für Ingenieure 2 1     3 2 2 

Physik für Ingenieure Praktikum   1    1 S 2 2 

Elektrische und Magnetische Felder 7 3 2   7 P 1 1 

Elektrische Netzwerke 8 3 2   7 P 2 2 

Grundlagen der Elektrotechnik E3     5    

Grundlagen der Elektrotechnik E3 2 1     3 P 3 5 

Grundlagen der Elektrotechnik Praktikum Teil 1   1    1 S 3 5 

Grundlagen der Elektrotechnik Praktikum Teil 2   1    1 S 4 6 

Einführung in die Werkstoffe     5    

Einführung in die Werkstoffe 2 1     4 P 1 3 

Einführung in die Werkstoffe Praktikum   1    1 S 2 4 

Festkörperelektronik 3 1   5 P 2 4 

Elektronische Bauelemente 2 1   3 P 3 5 

Grundlagen elektronischer Schaltungen 2 1   3 P 4 6 

Optoelektronik (EIT)     5    

Optoelektronik 2 1     3 P 5 7 

Optoelektronik Praktikum   2    2 S 5 7 

Hochfrequenztechnik / Elektronik     6    

Microwave and RF Technology 2 1     4 P 4 6 

Elektronik und Hf-Technik Praktikum   2    2 S 5 7 

Theorie linearer Systeme     5    

Theorie linearer Systeme 2 2     4 P 3 3 

Theorie linearer Systeme Praktikum   1    1 S 3 3 

Nachrichtentechnik 9 2 2   4 P 6 4 

Mobilkommunikationstechnik 2 1   3 P 6 8 
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 SWS   VZ TZ 

Name V Ü P S Cr P/S Sem Sem 

Messtechnik 10     5    

Messtechnik 2 1       3 P 3 5 

Messtechnik Praktikum   2      2 S 3 5 

Regelungstechnik EIT 11     5    

Regelungstechnik EIT 2 2       4 P 4 6 

Regelungstechnik EIT Praktikum   1      1 S 5 7 

Digitale Regelung 12 2 1   4 P 5 7 

Grundlagen der elektrischen Energietechnik 2 1   3 P 3 5 

Elektrische Energieversorgungssysteme     4    

Elektrische Energieversorgungssysteme 2 1       3 P 4 6 

Elektrische Energieversorgungssysteme Praktikum   1      1 S 4 6 

Elektrische Maschinen 2 1   3 P 5 7 

Grundlagen der technischen Informatik     4    

Grundlagen der technischen Informatik 2 1       3 P 1 3 

Grundlagen der technischen Informatik Praktikum   1      1 S 1 3 

Procedural Programming  1 1 1  3 S 2 4 

Internet Technologie und Web Engineering 13     4    

Internet Technologie und Web Engineering 2 2   2 P 4 4 

Operating Systems and Computer Networks 2 1   3 P 6 6 

Struktur von Mikrorechnern     4    

Struktur von Mikrorechnern 2 1       3 P 5 5 

Struktur von Mikrorechnern Praktikum   1      1 S 5 5 

Technischer Wahlpflichtbereich EIT-Bachelor     6    

Technisches Wahlpflichtfach 1 *) 2 1       3 P/S 5 7 

Technisches Wahlpflichtfach 2 *) 2 1       3 P/S 6 8 

Nichttechnischer Wahlpflichtbereich EIT-Bachelor      10    

Nichttechnisches WP-Fach 1 **) 2        3 S 1 *) 2 

Nichttechnisches WP-Fach 2 **) 2        3 S 2 *) 7 

Nichttechnisches WP-Fach 3 **) 2        2 S 3 *) 7 

Nichttechnisches WP-Fach 4 **) 2        2 S 6 *) 9 

Industrie-Fachpraktikum ***)    IP 9 S 4/5 8 

Bachelorprojekt EIT    Pr 7 S 5 8 

Bachelorarbeit (einschließlich Kolloquium)    BA  15 P 6 9 

Summe 76 37 20  180    

 
 
*) im technischen Wahlpflichtbereich insgesamt 6 Credits aus dem Wahlpflichtkatalog B-TWP  
  (Fächerzahl und Semesterzuordnung sind irrelevant) 

**) im nichttechnischen Wahlpflichtbereich insgesamt 10 Credits  nach den Vorgaben  
  des Wahlpflichtkatalogs B-NWP  (Fächerzahl und Semesterzuordnung sind irrelevant) 

***) Industrie-Fachpraktikum, regulär im Sommer zwischen 4. und 5. Semester 
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Anlage 2:  Inhalte und Qualifikationsziele der Module 
 
Die Module und Wahlpflichtbereiche sind im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge angegeben.  
 
 

Modulname 

Bachelorarbeit 

 

Beschreibung 

Die Bachelorabschlussarbeit ist eine Prüfungsarbeit, in der die oder der Studierende zeigen soll, dass er 
innerhalb einer vorgegebenen Frist von 3 Monaten ein Problem selbstständig unter Anleitung nach wissen-
schaftlichen Methoden bearbeiten kann. Die Arbeit soll wie ein Projekt in der Praxis unter Beachtung von  
Methoden des Projektmanagements betreut und durchgeführt werden. Dokumentation und Präsentation 
(deutsch oder englisch) sollen zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, Zusammenhänge und 
Ergebnisse verständlich und präzise darzustellen.  

Ziele 

Die Bachelorabschlussarbeit stellt eine Prüfungsleistung dar. Neben der fachlichen Vertiefung an einem  
Beispiel dient sie auch dem Erwerb und der Vertiefung folgender Soft-Skill-Fähigkeiten:  
Selbstlernfähigkeit, Teamfähigkeit (Zusammenarbeit mit den Betreuern), Anwendung von Methoden des 
Projektmanagements, Kommunikationsfähigkeit, technische Dokumentation und Präsentation, im Fall eng-
lischer Präsentation auch Übung von Sprachkenntnissen.  

 
 

Modulname 

Bachelorprojekt EIT 

 

Beschreibung 

Jeweils eine Gruppe von Studierenden kann ein von einem Fachgebiet angebotenes Thema wählen und 
erhält dann eine definierte fachliche Aufgabe. Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt im Team unter Anleitung 
und ist wie ein industrielles Projekt abzuwickeln, soweit zutreffend einschließlich Spezifikation, Literatur-
recherche, Konzeption, Schnittstellenabsprachen, Terminplanung, Realisierung, Test, schriftliche Doku-
mentation und mündliche Präsentation der Ergebnisse (in deutscher oder englischer Sprache).  

Ziele 

Neben einer fachlichen Vertiefung, die auch der Vorbereitung einer späteren Bachelorabschlussarbeit die-
nen kann (wenn diese aus einem ähnlichen Themenbereich gewählt wird), sollen die Studierenden auch 
folgende Soft-Skills erwerben bzw. erweitern, die ebenfalls für die spätere Bachelorarbeit benötigt werden: 
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit (Absprachen im Team, Präsentation, Englisch), Selbstlernfähig-
keit (Literaturrecherchen, selbstorganisiertes Arbeiten), Anwendung von Methoden des Projektmanage-
ments.  
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Modulname 

Computergestützte Ingenieurmathematik 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Computergestützte Ingenieurmathematik" sowie dem  
zugehörigen Projektpraktikum.  

Die Vorlesung führt in einige Grundlagen der numerischen Mathematik mit Anwendungen in der Elektro- 
technik und Informationstechnik ein. Themen sind u.a.: Matrixoperationen, numerische Integration,  
numerische Lösung von Differentialgleichungen, Faltungsintegral, Zufallsvariablen und Zufallsprozesse,  
Simulation elektrotechnischer und informationstechnischer Systeme.  

Im Projektpraktikum werden numerische Berechnungsbeispiele aus verschiedenen Anwendungsbereichen  
mit MATLAB implementiert. Ein wichtiger Aspekt besteht darin, dass auch Soft-Skills gestärkt werden.  
Hierzu gehören die Strukturierung und die Koordination einer kleinen Projektaufgabe, die Arbeit in einer  
Arbeitsgruppe sowie die Präsentation von Arbeitsergebnissen.  

Ziele 

Absolventen sind in der Lage, numerische Methoden anzuwenden und in MATLAB zu implementieren.  
Weiterhin können die Absolventen in einer Arbeitsgruppe ein Programmierprojekt bearbeiten, Schnittstellen 
definieren und Arbeitsergebnisse präsentieren.  

 
 

Modulname 

Regelungstechnik EIT 14 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der gleichnamige Lehrveranstaltung sowie dem zugehörigen Praktikum.  

Das einführende Kapitel gibt einen Überblick über Ziele, Funktionalität und Gerätetechnik der industriellen 
Automatisierung. Zur Beschreibung von ereignisdiskreten Systemen, z.B. von Ablaufsteuerungen oder von 
gesteuerten Prozessen, werden Stellen-Transitionen-Netze, eine Form der Petrinetze, eingeführt. Spei-
cherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und deren textuelle und grafische Programmierung nach interna-
tionalem Standard IEC 61131-3 werden behandelt. Für lineare zeitinvariante dynamische Systeme werden 
die Beschreibung durch Differentialgleichungen, DGL-Systeme (Zustandsmodelle), Übertragungsfunktio-
nen und Frequenzgänge zusammengefasst und nach der in der Regelungstechnik üblichen Art klassifiziert 
und analysiert. Diese Systemtheorie wird dann auf einfache Regelkreise angewendet, um deren Dynamik 
und Stabilität zu untersuchen. Angewendete Methoden sind u.a. die Berechnung der Führungs- und 
Störübertragungsfunktion, Hurwitz-Kriterium, vollständiges und vereinfachtes Nyquist-Kriterium, Wurzelor-
tskurve.  

Im Praktikum werden Versuche zur Steuerungstechnik (SPS) und Regelungstechnik durchgeführt.  

Ziele 

Die Studierenden sollen einfache Steuerungsfunktionen konzipieren und programmieren können. Sie sol-
len das Verhalten von linearen zeitinvarianten dynamischen Systemen und Regelkreisen beschreiben und 
analysieren können und deren Stabilität untersuchen können.  
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Modulname 

Messtechnik 15 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Einführung in die Messtechnik" und dem "Einführung in die 
Messtechnik Praktikum".  

In diesem Modul werden die Grundlagen der Messtechnik, sowohl der elektrischen als auch der nichtelek-
trischen Messtechnik vermittelt. In der Einführung werden die Grundlagen des Messwesens, Normale und 
Standards sowie die Rückführbarkeit gelehrt. In dem Bereich zur elektrischen Messtechnik werden die 
klassischen Messverfahren kurz erläutert und dann wird vertieft auf die aktuellen Verfahren der analogen 
und digitalen Messtechnik eingegangen. Die Fehlerbetrachtung beinhaltet die mathematischen Grundlagen 
zur Fehlerrechnung und weiterführend die Methodik zum Konzept der Messunsicherheit. In dem Bereich 
der nicht elektrischen Messtechnik werden vornehmlich Sensoren zur Erfassung nicht elektrischer Größen 
vorgestellt.   

Ziele 

Die Studierenden sollen das Prinzip der Rückführbarkeit verstehen und auf eigene Kalibrierungen anwen-
den können. Sie sollen analoge und digitale Messeinrichtungen beschreiben und für spezifische Messauf-
gaben auswählen und dimensionieren können. Messergebnisse können bezüglich der Fehler analysiert 
und die Messunsicherheit quantitativ bestimmt werden.  

 
 

Modulname 

Einführung in die Werkstoffe 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus einer Lehrveranstaltung mit Vorlesung und Übung sowie einem Praktikum.  

In der Vorlesung werden der atomare Aufbau der Werkstoffe, das Bändermodell des Festkörpers, die elekt-
rische Leitfähigkeit, die Metalle, Halbleiter, Polymere, dielektrischen und magnetischen Werkstoffe bespro-
chen. Mit der mikroskopischen Struktur werden die makroskopischen Eigenschaften erklärt.  

Im Praktikum wird dieser Stoff durch Versuche untermauert.  

Ziele 

Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten in der Elektrotechnik vorkommenden Werkstoffe in die 
Hauptgruppen Metalle, Halbleiter, Polymere, Dielektrika und Magnetika einzuteilen. Sie sind fähig, die Ein-
satzgebiete der einzelnen Hauptgruppen zu benennen und verstehen die jeweiligen physikalischen Hinter-
gründe. Des Weiteren sind sie in der Lage, Zusammenhänge zwischen makroskopischem Verhalten der 
Werkstoffe und deren mikroskopischen Ursachen herzustellen. Auch besitzen sie die Fähigkeit, anhand 
von physikalischen Effekten werkstoffspezifische Phänomene zu untersuchen, hierfür moderne Messgeräte 
gezielt einzusetzen und die Messergebnisse korrekt zu interpretieren.  
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Stand: November 2019 

Modulname 

Elektrische Energieversorgungssysteme 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der gleichnamigen Lehrveranstaltung und dem zugehörigen Praktikum.  

Die Vorlesung beschäftigt sich mit den Elementen, Aufbau und Funktionen des elektrischen Energieversor-
gungssystems. Zunächst wird die Struktur des Netzes erläutert. Danach werden die üblichen Konstruktio-
nen für Leitungen, Kabel, Transformatoren, Generatoren und Schaltanlagen beschrieben. Die erforderli-
chen mathematischen Grundlagen zur Beschreibung des Betriebsverhaltens dieser Netzelemente werden 
ebenfalls behandelt. Computerbasierte Methoden zur Lösung des Leistungsfluss- und Kurzschlussprob-
lems in elektrischen Netzen werden vorgestellt. Einige Aspekte des Netzschutzes werden ebenfalls disku-
tiert. In dieser Lehrveranstaltung werden die Studenten in die Lage versetzt, die elementaren praktischen 
Probleme des elektrischen Energieversorgungsnetzes zu verstehen und zu lösen.  

Im Praktikum werden Kenntnisse über Aufbau, Betrieb und Regelung elektrischer Energieversorgungs-
netze vertieft.  

Ziele 

Die Studierenden verstehen den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise des elektrischen Energie-
versorgungssystems. Sie kennen die wichtigsten Elemente wie Übertragungsleitungen Transformatoren,  
Generatoren, u.s.w. und ihre mathematische Beschreibung. 

 
 

Modulname 

Elektrische Maschinen und Antriebe 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Elektrische Maschinen und Antriebe".  

Elektrische Maschinen und Antriebe sind mit ihren Nebengebieten Leistungselektronik und Automatisie-
rungstechnik ein wichtiger Teil der Elektrischen Energietechnik und gehören damit zum Grundwissen eines 
Ingenieurs. Die Maschinentypen Transformator, Gleichstrommaschine sowie Synchron- und Asynchronma-
schine werden behandelt und in ihren Einsatzbereichen im Netz, im Kraftwerk oder als Antrieb dargestellt. 
Dabei werden auch die Ansteuerung durch Leistungselektronik (z. B. Frequenzumrichter zur Ansteuerung 
von Asynchronmotoren) und die Automatisierungstechnik kurz vorgestellt. Ausgehend vom technischen 
Aufbau und der Physik der Maschinen wird ihre mathematische Behandlung durch Differentialgleichungen, 
komplexes Zeigerdiagramm und Ersatzschaltbild vorgeführt. Daraus werden dann spezielle Kennlinien und 
Verfahren wie Kreisdiagramm der Asynchronmaschine und Leistungsdiagramm der Synchronmaschine  
abgeleitet und an typischen Beispielen eingeübt.  

Ziele 

Die Studierenden haben einen Überblick über die Geräte und Methoden. Sie kennen die Begriffe und sind 
damit in der Lage, sich in entsprechende Problemstellungen der elektrischen Maschinen und Antriebe 
schnell einzuarbeiten.  
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Stand: November 2019 

Modulname 

Elektronische Bauelemente 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Elektronische Bauelemente".  

Aufbauend auf den Grundlagen der Festkörperelektronik werden zunächst MOS-Kondensatoren und  
Ladungsgekoppelte Bauelemente (CCD) behandelt. Im Anschluss daran werden die Grundlagen von  
- Feldeffekttransistoren (MOSFET, Sperrschicht-FET (MESFET, JFET) und Heterostruktur-FET (HFET))  
sowie - bipolaren Bauelementen (pn-Dioden, npn- bzw. pnp-Transistoren, und spezielle Bauteile wie Tun-
nel- und Zenerdioden) erarbeitet und die DC-Eigenschaften dieser Bauelemente hergeleitet. 

Ziele 

Die Studierenden sind fähig, die grundlegenden Konzepte elektronischer Bauelemente zu verstehen und 
die Abhängigkeiten von technologischen Größen abschätzen zu können. 

 
 

Modulname 

Festkörperelektronik 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Festkörperelektronik" mit Vorlesung, Übung und ei-
nem freiwilligen Tutorium.  

Ausgehend von der Quantenphysik, u.a. basierend auf der Heisenbergschen Unschärferelation, der  
Schroedinger-Gleichung und dem Atommodell, gibt dieser Kurs eine Einführung in die elektronischen Ei-
genschaften der Festkörper. Unter Verwendung der Schroedinger-Gleichung wird das einfache Kronig-
Penney-Bändermodell entwickelt. Daran werden die Unterschiede zwischen Isolatoren, Metallen und Halb-
leitern verdeutlicht. Die Theorie zur Ladungsträgerverteilung und –Besetzungsstatistik von Elektronen und 
Löchern in Halbleitern wird entwickelt und zusammen mit den Transporteigenschaften speziell in Halblei-
tern wird die elektrische Leitfähigkeit in diesen Materialien hergeleitet. Feld- und Diffusionsstrom-Transport-
mechanismen sowie Poisson- und Kontinuitätsgleichung werden behandelt und darauf basierend werden 
die Grundlagen  
für den pn-Übergang und das MOS-System entwickelt. Die Absorption und Emission elektromagnetischer 
Strahlung in und von Halbleitern und das Laserfunktionsprinzip wird behandelt. 

Ziele 

Die Studierenden sind in der Lage, die grundsätzlichen festkörperphysikalischen Zusammenhänge, die zur 
Behandlung der diversen elektronischen Bauelemente zu einem späteren Zeitpunkt notwendig sind, zu ver-
stehen. 
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Modulname 

Grundlagen der elektrischen Energietechnik 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Grundlagen der elektrischen Energietechnik".  

Ziel der Veranstaltung ist die Einführung in Problemstellungen sowie mathematische und technische  
Lösungsverfahren der elektrischen Energietechnik. Hierzu werden Grundzüge der Hochspannungs- und 
Hochstromtechnik, der Energieerzeugung, der Netzstrukturen (mit dem Schwerpunkt Drehstromnetze) so-
wie der einzelnen Netzeinrichtungen erläutert. Inhalt: I. Hochspannungstechnik II. Hochstromtechnik  
III. Stromkreissysteme IV. Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung V. Grundlagen des Netzbetrie-
bes VI. Einrichtungen im Energienetz VII. Sicherheitsaspekte in elektrischen Netzen 

Ziele 

Die Studierenden sollen Kenntnisse über die grundlegenden Elemente von Energieübertragungssystemen 
besitzen und die theoretischen Grundlagen von Drehstromsystemen erläutern und anwenden können. Ne-
ben den allgemeinen Zusammenhängen sollen sie auch Transformatoren und Übertragungsleitungen mit 
ihren Parametern erläutern und berechnen können. 

 
 

Modulname 

Elektrische und Magnetische Felder 16 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Grundlagen der Elektrotechnik E1".  

Es werden die Grundlagen zur Behandlung von elektrischen und magnetischen Feldern erörtert. Themen 
sind: Elektrostatik, elektrischer Strom, Magnetostatik, Induktionsgesetz, Feldenergie und Kräfte.  

Ziele 

Nach dem Besuch der Veranstaltung sollen die Studierenden in der Lage sein, Grundbegriffe und Größen  
des elektrischen und magnetischen Feldes anzugeben, das Verhalten der Feldgrößen an Grenzflächen zu 
beurteilen, die Definition des Potenzials, der Spannung und des Stromes anzugeben und zu erläutern, das 
Induktionsgesetz durch die Bewegung eines elektrischen Leiters als auch durch Änderung des magneti-
schen Flusses zu erläutern.  

 
  



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer  8.54.4 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite  23 
 

Stand: November 2019 

Modulname 

Elektrische Netzwerke 17 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht nur aus einer Lehrveranstaltung, nämlich "Grundlagen der Elektrotechnik E2".  

Im ersten Teil werden Bauelemente, einfache Gleichstromschaltungen (Widerstandsnetzwerke mit Quel-
len) betrachtet und so die Grundlagen weiterführender Netzwerkanalysemethoden erarbeitet (z.B. Kirch-
hoffsche Knoten- und Maschenregel). Anschließend werden die Grundbauelemente Kondensator, Spule 
und Transformator vorgestellt und mit ihnen die komplexe Wechselstromrechnung zur Berechnung sinus-
förmiger Spannungs- und Stromgrößen eingeführt. Anhand einfacher Wechselstromschaltungen werden 
dann physikalische Phänomene wie z.B. Resonanz, Energie- und Leistungsbegriffe verdeutlicht. Die Ver-
anstaltung umfasst die folgenden Themen:  
- Elektrische Bauelemente,  
- einfache elektrische Netzwerke,  
- elektrische Wechselgrößen,  
- komplexe Wechselstromrechnung,  
- Netzwerkanalyse,  
- Netzwerksätze.  

Ziele 

Die Studierenden sollen in der Lage sein,  
- grundsätzliche Ansätze zur Berechnung von Netzwerken zu benennen und anzuwenden sowie einfache 
Schaltungen und deren Eigenschaften zu bezeichnen,  
- die komplexe Wechselstromrechnung für Größen mit sinusförmiger Zeitabhängigkeit anzuwenden,  
- Energie- und Leistungsbetrachtungen in Wechselstromschaltungen durchzuführen.  

 
 

Modulname 

Grundlagen der Elektrotechnik E3 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der gleichnamigen Lehrveranstaltung sowie den beiden Praktika "Grundlagen der 
Elektrotechnik Praktikum Teil 1" und "Grundlagen der Elektrotechnik Praktikum Teil 2".  

In den Vorlesungen und Übungen dieser Veranstaltungen werden behandelt:  
- Anwendung von Fourier-Reihe und Fourier-Transformation auf elektrische Netzwerke,  
- Berechnungsverfahren für elektrische Schaltvorgänge mit Hilfe der Laplace-Transformation,  
- Grafische Lösungsverfahren für die komplexe Wechselstromrechnung (Ortskurven),  
- Verschiedene Netzwerksätze,  
- Ausbreitungsvorgänge auf Fernleitungen,  
- Operationsverstärker.  

Die Praktika dienen zur Anwendung und zum vertieften Verständnis des Stoffes.   

Ziele 

Die Studenten sind fähig, die wichtigsten Zusammenhänge und Prinzipien (Anwendung der Transformatio-
nen auf die Behandlung von Netzwerkproblemen) zu erklären, anzuwenden und die zugehörigen Konzepte 
kritisch zu hinterfragen. 
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Modulname 

Grundlagen der Physik (EIT) 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus den Lehrveranstaltungen “Physik 1”, “Physik 2” und dem  
„Physik Praktikum EIT“.  

Inhalte sind Grundlagen zu folgenden Themen:  
- Größen und Einheiten,  
- Mechanik des Massenpunktes,  
- Mechanik des starren Körpers,  
- Thermodynamik,  
- Schwingungen,  
- Wellen,  
- Optik.  

Ziele 

Die Studierenden kennen die wichtigsten Grundbegriffe und Gesetze der klassischen Mechanik (Punktme-
chanik und Mechanik des starren Körpers), der Thermodynamik, der Schwingungslehre, der geometri-
schen Strahlenoptik und der Wellenoptik und können diese anwendungsbezogen einsetzen. Die Studieren-
den können eigenständig physikalische Experimente durchführen, auswerten und die Ergebnisse kritisch 
beurteilen.  

 
 

Modulname 

Internet Technologie und Web Engineering 18 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Grundlagen der Programmentwurfstechnik" sowie dem zu-
gehörigen Projektpraktikum.  

Im Rahmen dieser Vorlesung wird das Produkt Software über seinen gesamten Lebenszyklus, ausgehend 
von der ersten Idee über die Spezifikation, den funktionellen Entwurf und die Programmierung bis hin zum 
praktischen Einsatz betrachtet. Eine Top-Down Strategie, basierend auf der strukturierten Analyse (de 
Marco) wird vorgestellt, um die allgemeine Struktur eines Softwareprojektes zu planen. Die Methode von 
Ward und Mellor zum Entwurf von Echtzeitsystemen wird im Detail erklärt. Grundzüge der UML werden 
ebenso erläutert wie grundlegende Konzepte des Datenbankentwurfs. Im Praktikum werden die in der Vor-
lesung vorgestellten Methoden der strukturierten Analyse anhand einer praktischen Aufgabenstellung auf 
den Entwurf eines komplexen Systems angewendet. Das Praktikum ist als Projektpraktikum organisiert, so 
dass die gestellte Aufgabe im Team bearbeitet wird.  

Ziele 

Die Studierenden sind vertraut mit grundlegenden Internetprotokollen, deren Funktionsweisen und Ent-
wurfsprinzipien. Die Studierenden haben Kenntnisse der unterschiedlichen Techniken, Standards und Me-
thoden, die zur Entwicklung von Web-Anwendungen eingesetzt werden.  
Sie können selbstständig Web-Anwendungen entwerfen und realisieren. 

Prüfungsform 

Klausur (90 min.) 

 
  



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer  8.54.4 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite  25 
 

Stand: November 2019 

Modulname 

Grundlagen der technischen Informatik 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Grundlagen der technischen Informatik" (Vorlesung / 
Übung) sowie aus dem zugehörigen Praktikum.  

Es werden die Grundlagen behandelt, die für Entwurf und Analyse der Hardware nötig sind:  
Boolesche Algebra, grundlegende Methoden der Minimierung, arithmetische und logische Operationen mit 
Binärcodes, Entwurf digitaler Schaltkreise (kombinatorische und sequentielle) sowie Grundlagen der  
Automatentheorie und der Mikroprogrammierung.  

Im Praktikum erfolgen Simulation und Analyse von Grundbausteinen der Digitaltechnik sowie einfacher 
kombinatorischer und sequentieller Grundschaltungen.  

Ziele 

Die Studierenden kennen grundlegende Methoden zum Entwurf und zur Analyse von Hardware zur Reali-
sierung logischer und arithmetischer Operationen und können diese anwenden. Die Studierenden sind in 
der Lage, ein Software-System zur Analyse und Simulation einfacher Bausteine und Schaltungen der Digi-
tal- 
technik anzuwenden.  

 
 

Modulname 

Grundlagen elektronischer Schaltungen 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Grundlagen elektronischer Schaltungen".  

Die Hauptthemen sind:  
1. Grundlagen der Schaltungstechnik,  
2. Verstärker und Schaltungen aus Verstärkern mit Rückkopplung,  
3. Grundlagen der digitalen Schaltungstechnik.  

Ziele 

Die Studenten sollen die Grundlagen verschiedener elektronischer Schaltungen kennen und sie praktisch 
anwenden können.  
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Modulname 

Hochfrequenztechnik / Elektronik 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Microwave and RF Technology" und dem "Elektronik und  
Hf-Technik Praktikum".  

Die Vorlesung führt ein in die Funktion von Antennen und Schaltungen, die z.B. in Kommunikations-Syste-
men verwendet werden. Themen sind:  
- R,L,C-Komponenten als konzentrierte Bauelemente mit parasitären Elementen  
- lineare Schaltungen auf der Basis von L- und C-Bauelementen,  
- Leitungen, Leitungsschaltungen,  
- aktive Schaltungen am Beispiel von HF-Verstärkern.  

Das Praktikum setzt sich aus den Teilgebieten Elektronik und Hochfrequenztechnik zusammen.  
- Das Teilgebiet Elektronik ergänzt die Veranstaltung "Elektronische Bauelemente"  
- Das Teilgebiet Hochfrequenztechnik besteht aus Versuchen, die wesentliche Ergebnisse der Hochfre-
quenztechnik demonstrieren und einüben.  

Ziele 

Die Studierenden sind fähig, die grundlegenden Konzepte der Hochfrequenztechnik auf die Entwicklung 
und Analyse von einfachen Hochfrequenz- Schaltungen anzuwenden. Sie sind insbesondere in der Lage, 
Anforderungen und Aufgaben der Hochfrequenz-Teile elektronischer Systeme zu erkennen und einzuord-
nen. Die Studierenden sind in der Lage, Bauelemente und einfache Schaltungen der Elektronik und Hoch-
frequenztechnik messtechnisch zu erfassen und theoretisches Wissen über Grundlagen und Verfahren der 
Elektronik und Hochfrequenztechnik auf praktische Funktionen anzuwenden. 

 
 

Modulname 

Industrie-Fachpraktikum 

 

Beschreibung 

Während des Studiums ist für die Dauer von 7 Wochen ein Praktikum (das sogenannte Fachpraktikum) in 
einem Industriebetrieb zu absolvieren gemäß den Vorgaben der Praktikumsordnung. Vorzugsweise ge-
schieht dies in der vorlesungs- und prüfungsfreien Zeit im Sommer zwischen dem 4. und 5. Semester, so 
dass ein kleinerer Teil formal bereits dem 5. Semester zuzuordnen ist (daher die formale Aufteilung in zwei 
Teile, obwohl es sich um einen zusammenhängenden Zeitraum handelt).  

Ziele 

Im Studienverlauf soll das Industrie-Fachpraktikum das Studium ergänzen und erworbene theoretische 
Kenntnisse in ihrem Praxisbezug vertiefen. Die Praktikantin oder der Praktikant hat im Praktikum die Mög-
lichkeit, einzelne Bereiche eines Industrieunternehmens kennen zu lernen und dabei das im Studium er-
worbene Wissen umzusetzen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt liegt im Erfassen der soziologischen Seite 
des unternehmerischen Geschehens. Die Praktikantin oder der Praktikant muss den Betrieb auch als Sozi-
alstruktur verstehen und das Verhältnis Führungskräfte - Mitarbeiter kennen lernen, um so ihre oder seine 
künftige Stellung und Wirkungsmöglichkeit richtig einzuordnen.  

 
  



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer  8.54.4 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite  27 
 

Stand: November 2019 

Modulname 

Mathematik 1 (für Ingenieure) 

 

Beschreibung 

Das Modul enthält nur eine Lehrveranstaltung, nämlich "Mathematik 1 (für Ingenieure)".  

Es werden Differential- und Integralrechnung in einer Variablen zusammen mit den dazu nötigen Grundla-
gen behandelt. Hauptpunkte sind:  
1. Grundlegendes über Mengen, vollständige Induktion  
2. Reelle und komplexe Zahlen  
3. Eigenschaften von Funktionen  
4. Folgen und Reihen  
5. Potenzreihen und elementare Funktionen  
6. Differential- und Integralrechnung (eine Variable)  
7. Uneigentliche Integrale  

Ziele 

Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Methoden der Differential- und Integralrechnung einer  
reellen Variablen anzuwenden, sie können insbesondere Grenzwerte bestimmen, Ableitungen und Stamm-
funktionen berechnen und Untersuchungen zum Verhalten von Funktionen durchführen. Die Studierenden 
sind fähig, Berechnungen mit komplexen Zahlen auszuführen und die Rechenoperationen geometrisch zu 
interpretieren. 

 
 

Modulname 

Mathematik 2 (für Ingenieure) 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung, nämlich "Mathematik 2 (für Ingenieure)". 

Nach einer Zusammenstellung wichtiger Hilfsmittel zur Bearbeitung mehrdimensionaler Probleme werden 
Ableitungen bei mehreren Variablen und ihre Anwendungen behandelt. Danach folgen Techniken zur Be-
rechnung von (Raum-)Kurvenlängen und Arbeitsintegralen. Zum Abschluss wird in die Grundlagen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung eingeführt. Die Kapitel sind:  
1. Vektorrechnung  
2. Lineare Gleichungssysteme  
3. Matrizen und Eigenwerte  
4. Differentialrechnung in mehreren Variablen  
5. Kurvenintegrale  
6. Parameterintegrale und Integrale über Normalbereiche  
7. Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung  

Ziele 

Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Methoden der linearen Algebra anzuwenden, sie kön-
nen insbesondere lineare Gleichungssysteme lösen und Eigenwerte berechnen. Darüber hinaus sind sie 
fähig, Grenzwerte und Ableitungen von Funktionen mit mehreren reellen Variablen zu berechnen und Ext-
rema solcher Funktionen zu bestimmen. Die Studierenden können Kurvenintegrale berechnen. Sie sind in 
der Lage, die wichtigsten Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie zu gebrauchen. 
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Modulname 

Mathematik E3 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Mathematik E3".  

Themen sind:  
- Fourier-Reihen  
- Integraltransformationen (Fourier-, Laplace-Transformation)  
- Gewöhnliche Differentialgleichungen  
- Funktionentheorie 

Ziele 

Die Studierenden sind in der Lage, gewöhnliche DGLn und lineare Systeme gewöhnlicher DGLn zu lösen.  
Sie können die Fourier- und Laplace- Transformation zur Lösung einsetzen. Sie sind in der Lage, komplexe 
Kurvenintegrale und ausgewählte Typen reeller Integrale mit dem Residuensatz zu berechnen. 

 
 

Modulname 

Mobilkommunikationstechnik  

 

Beschreibung 

Das Modul besteht nur aus der einen Lehrveranstaltung "Mobilkommunikationstechnik".  

Es werden die Grundlagen digitaler Mobilfunksysteme vermittelt. Hierzu werden in einer Einleitung gängige 
Mobilfunksysteme vorgestellt. Anschließend werden theoretische Grundlagen von zellularen Mobilfunknet-
zen behandelt. In einem weiteren Kapitel werden die Eigenschaften des Mobilfunkkanals erläutert. Schließ-
lich wird noch auf Besonderheiten bei der Übertragung in einem zellularen Mobilfunknetz wie Diversität, 
Einfluss des Zellnetzes und Signalstrukturen eingegangen. 

Ziele 

1. Verständnis für die Architektur zellularer Mobilfunknetze.  
2. Verständnis der Anforderungen an und Architekturprinzipien von zellularen Mobilfunknetzen.  
3. Verständnis der Mobilfunkübertragungstechnik, insbesondere der empfängerseitigen Signalverarbeitung 
von Signalen, die über zeit- und frequenzselektive Übertragungskanäle empfangen werden. 
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Modulname 

Nichttechnischer Wahlpflichtbereich EIT-Bachelor 

 

Beschreibung 

Mit den nichttechnischen Fächern soll die Möglichkeit gegeben werden, zusätzliche "Soft-Skills" sowie  
allgemeinbildende Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. In der Summe müssen 10 Credits gemäß den 
Vorgaben des Wahlpflichtkatalogs B-NWP erworben werden (in Form von Studienleistungen).  

Mehr als die vorgeschriebenen Credits können nicht auf die Pflicht-Credits angerechnet werden. Die An-
zahl der Fächer spielt keine Rolle, nur die ECTS-Credits sind relevant.  

Voraussetzung ist, dass eine bewertbare Leistung zu erbringen ist (bestanden oder nicht bestanden),  
andernfalls kann keine Berücksichtigung erfolgen. Außerdem darf kein Fach gewählt werden, das äquiva-
lent ist zu einer anderen bereits geleisteten, angemeldeten oder angerechneten Studien- oder Prüfungs-
leistung.  

Ziele 

Ziel des nichttechnischen Wahlpflichtbereichs ist die Vertiefung der Allgemeinbildung der Studierenden und 
ggf. die Stärkung der Berufsbefähigung durch den Erwerb weiterer Soft-Skills,  
z.B. Stärkung der Sprachfähigkeit, Teamfähigkeit oder Präsentationstechniken.  

 
 

Modulname 

Operating Systems and Computer Networks 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Operating Systems and Computer Networks".  

Die Vorlesung deckt zwei Aspekte der Computerorganisation ab: Betriebssysteme und Speicherorganisati-
onen auf der einen Seite, und die Grundlagen von Computernetzwerken auf der anderen Seite.  
Die Prinzipien von Betriebssystemen werden erläutert und exemplarisch anhand von UNIX und MS-DOS  
illustriert. Große Massenspeichersysteme bis hin zu schnellen Cache-Speichersystemen werden im Kapitel 
Speicherorganisation besprochen. Ebenso Prinzipien wie Paging, Segmentierung und virtuelle Adressie-
rung. Der zweite Bereich deckt die verschiedenen Aspekte der Rechnerkommunikation ab. Dies beinhaltet 
Schnittstellen und Busse in Rechnersystemen sowie Protokolle und Übertragungsmechanismen in Rech-
nernetzen. Ausgewählte Protokolle und Zugriffsmethoden werden erklärt. Auf dieser Basis werden dann 
Kriterien zum Entwurf von Rechnernetzen unter Berücksichtigung der Übertragungsgeschwindigkeit und 
der Kollisionswahrscheinlichkeit erläutert. 

Ziele 

Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Prinzipien und Funktionsweisen von Betriebssystemen 
zu erläutern sowie grundlegende Konzepte von Computernetzwerken zu benennen und deren Funktions-
weise zu erklären.  
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Modulname 

Optoelektronik (EIT) 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Optoelektronik" und dem "Optoelektronik Praktikum".  

Die Veranstaltung umfasst neben den theoretischen Grundlagen und Technologien der modernen Opto-
elektronik auch deren Anwendungsgebiete in photonischen integrierten Schaltungen. Die Vorlesung be-
ginnt mit dem fundamentalen physikalischen Phänomen der Interaktion zwischen Licht und Materie im 
Halbleiter: Absorption, spontane und stimulierte Emission sowie Modulation. Weitere Teilbereiche umfas-
sen die Lichtausbreitung in planaren sowie faseroptischen Wellenleitern und die integrierte Optik. Beson-
dere Aufmerksamkeit wird den Anwendungen gewidmet, beispielhaft dargestellt anhand optischer Nach-
richtenübertragungssysteme, der Medizintechnik und der Materialverarbeitung.  

Die Praktikumsversuche vertiefen verschiedene Themen der Optoelektronik.  

Ziele 

Die Studierenden haben breite Kenntnisse über die Bedeutung der Optoelektronik und Photonik in der  
Technik und sind in der Lage, auf der Basis grundlegender Wechselwirkungsmechanismen die Kenngrö-
ßen optoelektronischer Komponenten in Systemanwendungen zu beschreiben. 

 
 

Modulname 

Procedural Programming 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus einer Lehrveranstaltung mit Vorlesung, Übung und Praktikum.  

Vorlesung und Übung vermitteln die grundlegenden Techniken des modularen und strukturierten Pro-
grammaufbaus. Dazu wird zunächst in die algorithmische Methodik eingeführt und deren prozedurale Um-
setzung in die Programmiersprache C vorgestellt.  

Im Praktikum werden die in der Vorlesung und Übung erworbenen Kenntnisse an praktischen Beispielen 
umgesetzt.  

Ziele 

Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegenden Konzepte der prozeduralen Programmierung.  
Sie können kleinere Problemstellungen und Beispiele algorithmisch aufarbeiten und in der Programmier- 
sprache C selbstständig implementieren. Sie sind in der Lage, sich selbstständig in andere prozedurale 
Programmiersprachen einzuarbeiten.  
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Modulname 

Digitale Regelung 19 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus einer einzigen Lehrveranstaltung "Regelungstechnik E".  

Behandelt werden: Methoden des Reglerentwurfs im Zeit- und Frequenzbereich. strukturelle Varianten des 
Regelkreises, Abtastung, zeitdiskrete Signale und z-Transformation, - Systemtheorie zeitdiskreter Systeme 
im Zeit- und Frequenzbereich, digitale Regelung.  

Ziele 

Die Studierenden sollen Analysemethoden und Entwurfsmethoden für analoge und digitale Regelungen 
anwenden können, unter Einschluss struktureller Varianten von Regelkreisen. 

 
 

Modulname 

Nachrichtentechnik 20 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus nur einer Lehrveranstaltung "Signalübertragung und Modulation".  

Die Veranstaltung vermittelt die Grundlagen nachrichtentechnischer Übertragungssysteme. Im ersten Kapi-
tel werden klassische analoge Übertragungsverfahren behandelt, wie z.B. die Ein- und zweiseitige Amplitu-
denmodulation (AM) mit und ohne Trägersignal, die Restseitenbandmodulation und schließlich die Phasen-
modulation incl. der Frequenzmodulation. Gegenstand des zweiten Kapitels sind konsequenterweise die 
wesentlichen digitalen Modulationsverfahren, d.h. Amplitudenumtastung, Phasenumtastung, Frequenzum-
tastung, Quadratur-AM, Kontinuierliche Phasenumtastung, etc.  

Ziele 

Die Studenten sind fähig, die wichtigsten Zusammenhänge und Prinzipien (analoge und digitale Modulati-
onsarten) zu erklären, anzuwenden und die zugehörigen Konzepte kritisch zu hinterfragen. 

 
 

Modulname 

Struktur von Mikrorechnern 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Struktur von Mikrorechnern" und dem zugehörigen Prakti-
kum.  

Die Vorlesung behandelt die Grundlagen von Prozessorarchitekturen und Rechnersystemen an Beispielen 
von 8-, 16- und 32-Bit Prozessoren und Peripherie-Komponenten.  

Das Praktikum besteht aus Versuchen an Mikrocontroller-Entwicklungssystemen.  

Ziele 

Die Studenten entwickeln ein vertieftes Verständnis für den Aufbau, die Funktionsweise, wesentliche Kon-
zepte und die Anwendung rechnergesteuerter Systeme insbesondere hinsichtlich Systemtopologien, Be-
fehlsverarbeitung und Befehlsstrukturen, Adressierungsarten, Speicherorganisation, Pin-Funktionen, Be-
fehlssätzen, Mehrrechnerkonzepten, E/A- und Coprozessoren, Prozessorarchitekturen, Mikrocontrollersys-
temen, Grundzüge eingebetteter und verteilter Systeme sowie Feldbussystemen. Die Studenten sind fähig, 
ihre Kenntnisse in verschiedenen praktischen Anwendungen an einem Entwicklungssystem umzusetzen.  
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Modulname 

Technischer Wahlpflichtbereich EIT-Bachelor 

 

Beschreibung 

Im technischen Wahlpflichtbereich sind insgesamt 6 Credits gemäß den Vorgaben des Wahlpflichtkatalogs  
B-TWP zu erbringen.  

Ziele 

Die konkreten Ziele sind abhängig von den gewählten Fächern. Zweck ist eine Vertiefung von Kenntnissen 
und Methoden auf dem gewählten Gebiet.  

 
 

Modulname 

Theorie linearer Systeme 

 

Beschreibung 

Das Modul besteht aus der Lehrveranstaltung "Theorie linearer Systeme" sowie dem zugehörigen Prakti-
kum.  

Es werden Grundbegriffe und Methoden der Theorie linearer dynamischer Systeme besprochen. Themen 
sind:  
- Testsignale (u.a. Dirac‘sche Delta-Funktion),  
- Impulsantwort,  
- Faltungsintegral,  
- Fourier- und Laplace-Transformation,  
- Übertragungsfunktion,  
- Hilbert-Transformation,  
- Abtasttheorem,  
- lineare zeitdiskrete Systeme und z-Übertragungsfunktion.  

Im Praktikum wird der Stoff durch Versuche vertieft (z.B. Messung von Übertragungsfunktionen, digitale  
Filter).  

Ziele 

Absolventen sind in der Lage, lineare dynamische Systeme im Zeit- und Frequenzbereich umfassend zu  
beschreiben und zu analysieren und diese Methoden anzuwenden.  
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